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Öffnung der Wohnbauförderung für gewerbliche Bauträger bei Mietwohnungen 

Kurzfassung 
Aufgabenstellung dieser von der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg be-
auftragten Studie ist die Analyse der Argumente, die für bzw. gegen eine mögliche Öff-
nung des Zugangs von gewerblichen Bauträgern zur Objektförderung für den Mietwoh-
nungsneubau sprechen. 

Zu diesem Zweck untersuchte das SRZ zum einen in allen Bundesländern die aktuelle 
Praxis der gesamten Neubau- und Erwerbsförderung im Hinblick auf unterschiedliche 
Spielarten der Subvention von gewerblichen Bauträgern. Zum anderen wurde eine 
schriftliche Expertenbefragung durchgeführt, die neben den Erfahrungen mit den bisher 
praktizierten Formen der Öffnung der Objektförderung für die Gewerblichen auch die 
Argumente für und wider künftige weitere Öffnungsmaßnahmen thematisierte. 

Als Hauptergebnis der Analyse der aktuellen Förderpraxis ist festzuhalten, dass schon 
derzeit jedes der neun Bundesländer seine Neubau- und Erwerbsförderung auf die 
eine oder andere Weise auch für gewerbliche Bauträger geöffnet hat. In drei Fällen 
(Wien, Oberösterreich und Tirol) besteht ein direkter Zugang zur Objektförderung für 
Mietwohnungen und in einem weiteren Land (Vorarlberg) wurde als ein funktionelles 
Äquivalent zur direkten Mietwohnungsförderung für Gewerbliche ein Investorenmodell 
installiert, bei dem man den Ersterwerb von gewerblich errichteten und zur Vermietung 
bestimmten Eigentumswohnungen subventioniert. 

In ihrer Bewertung der Erhebungsresultate kommen die Autoren zu dem Schluss, dass 

• die bisherigen Versuche einer Öffnung der Wohnbauförderung für die gewerblichen 
Bauträger weit eher negative als positive Effekte zeigen, 

• und nur sehr wenige Überlegungen eine weitere wie immer geartete Öffnungen der 
Neubauförderung für gewerbliche Bauträger nahe legen, während eine Reihe von 
guten Gründen gegen ein solches Vorgehen sprechen. 

Auf der einen Seite stützen die bisherigen Erfahrungen keineswegs die Erwartung, 
dass die Beteiligung der gewerblichen Bauträger am objektgeförderten Mietwohnungs-
neubau zu deutlichen Preisreduktionen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des gege-
benen hohen Standards der Bauqualität führen muss. 

Auf der anderen Seite würde durch jede zusätzliche Öffnung des Zugangs der Gewerb-
lichen zur Objektförderung im Mietwohnungssektor ein weiterer Beitrag zu dem seit 
einigen Jahren voranschreitenden Abbau der sozialen und ökonomischen Nachhaltig-
keit des heimischen Fördersystems geleistet. Denn die Gewerblichen unterliegen im 
Unterschied zur gemeinnützigen Wohnungswirtschaft weder Gewinnentnahmebe-
schränkungen noch Vermögensbindungen, sodass ihr mit Hilfe von Fördermitteln ge-
bildetes Kapital keine zusätzliche Basis für den künftigen sozialen Wohnbau bildet. 
Darüber hinaus transferieren sie ihre geförderten Mietwohnungen nach dem Auslaufen 
der Förderdarlehen vom sozialen in den freien Mietwohnungsmarkt und gewährleisten 
damit keinen dauerhaften Zuwachs im Bestand an Sozialwohnungen. 

Vor dem Hintergrund dieser Argumente erscheint es den Autoren sehr plausibel, dass 
derzeit (außer in Salzburg) in keinem der Bundesländer konkrete Überlegungen betref-
fend zusätzliche Öffnungen der Neubauförderung für gewerbliche Bauträger angestellt 
werden. 

SRZ Stadt + Regionalforschung GmbH  
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Einleitung 
Aktueller Anlass für die Durchführung der vorliegenden 
Studie sind einige Wortmeldungen aus dem Bundesland 
Salzburg betreffend eine mögliche Öffnung der Landes-
wohnbauförderung für gewerbliche Bauträger im Bereich 
der Errichtung von Mietwohnungen. Vor diesem Hinter-
grund beauftragte die Kammer für Arbeiter und Angestell-
te für Salzburg das SRZ mit der Untersuchung des Zu-
gangs gewerblicher Bauträger zur Wohnbauförderung in 
den übrigen Bundesländern, um festzustellen 

• wo die Neubauförderung bereits für gewerbliche Bau-
träger geöffnet ist, 

• welche Fördermodelle aus welchen Gründen durch 
die diesbezüglichen Regelungen etabliert wurden, 

• welche Erfahrungen man mit den jeweiligen Regelun-
gen bisher machte, 

• welche einschlägigen Neuregelungen derzeit disku-
tiert werden 

• und welche Überlegungen dabei eine Rolle spielen. 

Die genannten Fragestellungen wurden im Rahmen zwei-
er Erhebungsvorgänge untersucht. Der erste der beiden 
bestand in der Durchforstung aller neun Landes-
fördergesetzte samt der sie ergänzenden aktuellen 
Wohnbauförderungsrichtlinien und Verordnungen als Ba-
sis der Beschreibung des aktuellen Ist-Zustands der Öff-
nung der Mietwohnungsförderung für gewerbliche Bau-
träger in den einzelnen Bundesländern. Die Recherche in 
den Rechtsdokumenten wurde begleitet durch die Samm-
lung und Sichtung von Informationen aus der einschlägi-
gen Fachliteratur und den Homepages der Bundesländer 
sowie durch ergänzende telefonische Kurzinterviews mit 
Beamten der Förderstellen. 

Da verschiedene Bundesländer neue Förderschienen 
etabliert haben, welche sich der traditionellen Unterteilung 
nach Objekt- oder Subjektförderung weitgehend entzie-
hen, konnte sich die Untersuchung des Ist-Zustands bei 
der Öffnung der Wohnbauförderung für gewerbliche Bau-
träger nicht auf die traditionelle Objektförderung be-
schränken, sondern musste mit Ausnahme der Sanie-
rungsförderungen und der reinen Wohnbeihilfen die Ge-
samtpalette der Förderungen in den Blick fassen. Für ei-
nen derart erweiterten Horizont der Betrachtungsweise 
spricht auch der Umstand, dass man in allen Bundeslän-
dern einen systemischen Zugang zur Förderpolitik prakti-

1. 
 
 
 
 

Anlass und Fragestellungen 
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Zwei Erhebungsstränge 
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ziert und somit die einzelnen Subventionsformen in wech-
selseitiger Abstimmung auf eine förderpolitische Gesamt-
wirkung hin auszurichten versucht. 

Der zweite Untersuchungsstrang bestand in einer schrift-
lichen Expertenbefragung, die sich an die leitenden Be-
amten der Wohnbauförderungsabteilungen der einzelnen 
Bundesländer, an die Mietervereinigung als Vertretung 
der auf den Wohnungssektor bezogenen Konsumentenin-
teressen und an den österreichischen Verband der ge-
meinnützigen Bauvereinigungen richtete. Die gewerbli-
chen Bauträger schließlich kommen durch mehrfache 
Zitate aus einer von der Wirtschaftskammer beauftragten 
Studie zu Wort. 

Die folgende Präsentation der durch die erwähnten Erhe-
bungen erzielten Ergebnisse beginnt in Kapitel 2 mit einer 
Darstellung der Art und des Ausmaßes der Öffnung der 
Neubau- und Erwerbsförderung für gewerbliche Bauträger 
in den einzelnen Bundesländern. Kapitel drei ergänzt die-
se nach Ländern gegliederte Darstellung durch eine 
Querschnittsbetrachtung, welche einen Überblick über die 
österreichweite Gesamtsituation gibt, indem sie die Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Ländern heraus-
zuarbeiten versucht. Kapitel vier enthält die Resultate der 
Expertenbefragung und das abschließende Kapitel 5 ver-
sucht eine bewertende Zusammenfassung aller in den 
vorangehenden Abschnitten präsentierten Einzelergeb-
nisse. 

Aufbau des Berichts 
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Die Situation in den einzelnen Bundesländern 
Wien 
Das Bundesland Wien unterzog die in den neunziger Jah-
ren praktizierte Form der Neubauförderung mit der Neu-
bauverordnung 2001 einer Umstellung, bei der im Sinne 
der von der EU vorgegebenen Stabilitätsziele rückzahlba-
re Förderungsdarlehen (§12 WWFSG 1989) an die Stelle 
von nichtrückzahlbaren Baukostenzuschüssen (§§ 14 und 
15 WWFSG 1989) traten. 

Zugang zu den auf dieser Basis für den Neubau von Miet- 
und Eigentumswohnungen vergebenen Objektförderun-
gen haben neben der Gemeinde und den Gemeinnützi-
gen auch die gewerblichen Bauträger. Diese sind darüber 
hinaus auch im Bereich der geförderten Sanierung aktiv, 
können aber im Unterschied zu einigen anderen Bundes-
ländern nicht von Förderungen des Eigentumserwerbs 
profitieren, weil ein solcher Subventionstyp wegen der 
generell eher mietwohnungszentrierten Förderpolitik der 
Bundeshauptstadt in Wien nicht existiert. 

Von den Förderbestimmungen her agieren gemeinnützige 
und gewerbliche Bauträger unter identischen Rahmenbe-
dingungen: Beide müssen zum einen ein Drittel der mit 
Objektsubvention gestützten Wohnungen der Gemeinde 
zur Vergabe anbieten, welche dann ihrerseits die betref-
fenden Angebote auf der Homepage des Wohnservice 
Wien veröffentlicht. Zum anderen unterliegen beide Bau-
trägergruppen bei der Errichtung von geförderten Miet-
wohnungen denselben im WWFSG für die gesamte För-
derungsdauer festgelegten Bestimmungen zur Regulie-
rung des Hauptmietzinses und seiner Bestandteile. Es ist 
auch ein Maximalbetrag vorgesehen, der im laufenden 
Jahr (2007) bei 3,97 € pro m2, zuzüglich 0,59 € Erhalt-
ungsbeitrag liegt. Dieser Deckelwert inkludiert allerdings 
keine Aufwendungen für allfällige Baurechtszinszahlungen 
und zur Tilgung des Eigenmittelersatzdarlehens. 

Die Öffnung des Zugangs zur Wohnbauförderung für die 
Gewerblichen erfolgte in Wien vor rund 12 Jahren, als es 
galt, die seit dem Ende der achtziger Jahre bedrohlich 
anwachsenden Nachfrageüberhänge abzubauen. Den 
Gewerblichen wurden dafür anfänglich Anteile von über 
30% am gesamten Fördervolumen zugestanden, in der 
zweiten Hälfte der Neunziger jedoch, als sich das Markt-
gleichgewicht allmählich wieder herstellte, ging ihr Anteil 

2. 
2.1 

Gewerbliche haben Zugang 
zur Objektförderung beim 

Neubau von Miet- und 
Eigentumswohnungen 

Identische 
Förderbedingungen für 

Gemeinnützige und 
Gewerbliche 
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dann auf unter 20% zurück1, wobei es im Zuge des Her-
unterfahrens der Kapazitäten zum Teil zu sehr problema-
tischen Entwicklungen kam. Stichwortartig seien hier nur 
erwähnt 

• der 2003 ohne entsprechende Rückzahlung von För-
dermitteln über die Bühne gegangene und deshalb in 
einer Aussendung der Gemeinnützigen als „Ausver-
kauf des geförderten Wohnbaus“ kritisierte Verkauf ei-
nes großen Pakets von geförderten Wohnungen durch 
den gewerblichen Bauträger Kallco an den privaten 
Immobilienentwickler Conwert 

• und der erst jüngst erfolgte Konkurs der SEG GmbH, 
der mit Passiva von 107 Millionen € ein rekordverdäch-
tiges Ausmaß hatte und erstmals in Wien Käufer von 
geförderten Wohnungen um ihr Geld zittern ließ. 

Ob bzw. (wenn ja) wie sehr die Beteiligung von gewerbli-
chen Bauträgern am geförderten Wohnbau der Bundes-
hauptstadt zur Dämpfung des durch den Nachfrageüber-
hang ausgelösten Preisauftriebs beigetragen hat, lässt 
sich aus dem vorhandenen Datenmaterial nicht belegen. 
Denn gleichzeitig mit der Öffnung der Förderung für die 
Gewerblichen wurden in Wien die sogenannten „Bauträ-
gerwettbewerbe“ installiert, die bei allen größeren Wohn-
bauvorhaben zum Tragen kommen und einen starken 
Druck zur Kostensenkung ausüben2 - und zwar auch in-
nerhalb der Gruppe der Gemeinnützigen selbst, also völ-
lig unabhängig von etwaigem Preisbrecherverhalten der 
Gewerblichen. 

Eindeutig feststellen lässt sich jedoch, dass das Preisni-
veau der Gewerblichen bei geförderten Mieten nicht un-
ter jenem der gemeinnützigen Bauträger liegt. Die Daten 
dazu liefert die zuvor bereits zitierte und von ihrer Auf-
traggeberseite her gewiss „unverdächtige“ Expertise von 
Wolfgang Amann. Der genannte Autor untersuchte alle 
600 am Stichtag 30.3.2006 in der Internet-Datenbank des 
Wohnservice Wien vorhandenen Erstbezugsangebote für 
Mietwohnungen und ermittelte dabei für die Gewerblichen 
eine durchschnittliche Nettomiete von 3,80 € pro m2 und 

                                                           
1 Diese und alle folgenden Zahlenangaben des vorliegenden Abschnitts 2.1 stammen 

aus der im Jahr 2006 von Wolfgang Amann im Auftrag der Wirtschaftskammer 
Wien, Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder verfassten Expertise 
mit dem Titel „Gewerbliche Bauträger im geförderten Mietwohnungsbau in Wien“ 

2 „Die Vergabe von Förderungen am Wettbewerbsweg bei fixierten Förderungssät-
zen und Nutzerkosten führt dazu, dass die Bauträger den Kostendruck an die Bau-
wirtschaft und den Finanzierungssektor weiter geben.“ Amann W. (2006), Seite 6 

 
 
 

Kein empirischer Beleg für 
„Preisbrecherthese“ 

 
Angebote der Gewerblichen 

sind nicht billiger 
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für die Gemeinnützigen einen Vergleichswert von nur 
3,50 €. Auch die gesamte Brutto-Kaltmiete liegt bei den 
Gewerblichen etwas über jener der Gemeinnützigen 
(6,10 € pro m2 gegenüber 5,90 €). Bei den durchschnittli-
chen Einmalzahlungen sind die Gewerblichen dafür ge-
ringfügig billiger als die Gemeinnützigen (360 € pro m2 
gegenüber 366 € pro m2).  

Auch bei der Größe und beim Ausstattungsstandard der 
Angebote gibt es offenbar keine nennenswerten Unter-
schiede zwischen beiden Bauträgergruppen. Denn die 
durchschnittliche Wohnungsgröße liegt jeweils bei rund 
85m2 und der bei fast jedem Angebot vorhandene woh-
nungsbezogene Freiraum ist jeweils etwa 10m2 groß. 

Beispiel 1:
Beauträger: Kabelwerk Bauträger GmbH

Adresse der Wohnung: Wien 12, Kabelwerk,
Gertrude-Wondrack-Platz, BPL F

Bezugsdatum: 01.09.2007
Miete netto in € 299,57

Betriebskosten netto in € 80,00
Erhaltungs- und Verb.-beitrag netto in € 29,23

Sonstige Beträge netto in € 20,67
Umsatzsteuer in € 45,75

Monatliche Kosten brutto in € 475,22
Eigenmittel in € 33.691,21

Wohnfläche in m2 83,73
Loggia in m2 8,67

Monatliche Kosten brutto in € pro m2 Wohnfl. 5,68

Beispiel 2:
Beauträger: WEVAG WP Errichtungs-, Vermietungs-

& Beteiligungsges.mb.bH.
Adresse der Wohnung: Wien 22, Wohnpark Erzherzog Carl,

Portnergasse 13-19/DG/37
Bezugsdatum: 29.02.2008

Miete netto in € 359,21
Betriebskosten netto in € 107,86

Erhaltungs- und Verb.-beitrag netto in € 37,51
Sonstige Beträge netto in € 0,00

Umsatzsteuer in € 53,78
Monatliche Kosten brutto in € 558,36

Eigenmittel in € 39.859,64
Wohnfläche in m2 90,84

Loggia in m2 9,31
Monatliche Kosten brutto in € pro m2 Wohnfl. 6,15

Quelle: Homepage des Wohnservice-Wien

Mietwohnungen gewerblicher Bauträger in Wien
Zwei Beispiele für aktuelle Angebote von geförderten
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Niederösterreich 
Das zuletzt im Jahr 2005 novellierte Wohnungsförde-
rungsgesetz des Landes Niederösterreich (NÖ WFG 
2005) sieht im Bereich der Objektförderung für den groß-
volumigen Wohnbau einerseits verzinste Förderungsdar-
lehen und andererseits Annuitätenzuschüsse auf die 
Dauer von 25 Jahren vor, wobei das förderbare Nominale 
jedes Bauvorhabens durch ein Punktesystem ermittelt 
wird, bei dem neben energiesparendem und ökologi-
schem Bauen auch den betreuten Formen des Wohnens 
ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. 

Anders als in Wien, wo den gewerblichen Bauträger auch 
beim Mietwohnungsbau Zugang zu Fördermitteln einge-
räumt wird, haben die Gewerblichen in Niederösterreich 
nur beim Bau von Eigentumswohnungen Zugang zur Ob-
jektförderung. So wie in der Bundeshauptstadt bestehen 
auch in Niederösterreich neben der Objektförderung des 
Eigentumswohnungsbaues keine Erwerbsförderungen 
nach dem Wohnbauscheckmodell. 

Der Bau von geförderten Eigentumswohnungen durch die 
Gewerblichen ist relativ stark auf größere Bauträger kon-
zentriert und findet schwerpunktmäßig im Bereich des um 
die Bundeshauptstadt gelagerten „Speckgürtels“ statt. Die 
peripheren Regionen des Bundeslandes werden von den 
Gewerblichen eher gemieden, weil hier die schwächere 
Kaufkraft der Haushalte, das generell niedrigere Niveau 
der Wohnungsnachfrage und die im Durchschnitt sehr 
geringe Größe der einzelnen Wohnprojekte3 in Wider-
spruch zu ihren relativ hohen Renditeerwartungen stehen. 
Die gemeinnützigen Bauträger zeigen sich demgegen-
über infolge ihrer im Vergleich zu den Gewerblichen deut-
lich schwächer ausgeprägten Renditeorientierung auch in 
den Randzonen des Landes sehr aktiv. 

Die Angst vor einer möglichen Gefährdung der durch die 
aktuell praktizierte „Arbeitsteilung“ sichergestellten Wohn-
versorgung der peripheren und weniger kaufkräftigen Re-
gionen des Landes scheint auch eines der wichtigsten 
Motive dafür zu sein, dass man den gemeinnützigen Bau-
trägern im Mietwohnungssektor durch Ausschluss der 
Gewerblichen vom Zugang zur Förderung den Rücken frei 
halten will. 

                                                           
3 So meldet etwa die GEDESAG, einer der größten gemeinnützigen Bauträger des 

Landes eine Durchschnittsgröße von nur 12 Wohneinheiten pro Wohnbauvorhaben. 

2.2 

Zugang der Gewerblichen  
zur Objektförderung  

nur beim Neubau von 
Eigentumswohnungen 
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Neben diesem Versorgungsargument dürften in Nieder-
österreich vor allem Nachhaltigkeitsüberlegungen eine 
wesentliche Rolle bei der Beschränkung des Zugangs für 
gewerbliche Bauträger zur Wohnbauförderung spielen: 
Man ist sich parteiübergreifend sehr klar des Umstandes 
bewusst, dass nur die Konstruktion der Gemeinnützigkeit 
einen Abfluss der Bauträgergewinne aus dem Förder-
kreislauf des sozialen Wohnbaues sicherstellen kann. 

Schlechte Erfahrungen mit mangelnder Professionalität 
der Gewerblichen im Umgang mit der Förderbürokratie 
und den Wohnungswerbern spielen demgegenüber in 
Niederösterreich (im Unterschied etwa zu Oberösterreich) 
keine Rolle bei der Beurteilung der Gewerblichen durch 
die Wohnungspolitik – und zwar schon allein deshalb, weil 
man die Abwicklung der Förderkredite weitgehend aus 
den Förderabteilungen in die Landeshypothekenbank 
ausgegliedert hat. 
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Burgenland 
So wie in Niederösterreich ist auch im Burgenland die für 
den Neubau von Mietwohnungen gewährte Objektförde-
rung nur für Gemeinden und gemeinnützige Bauträger 
zugänglich. Und so wie im Nachbarbundesland haben die 
Gewerblichen auch im Burgenland Zugang zur Objektför-
derung bei der Neuerrichtung von Eigentumswohnungen 
und Reihenhäusern. 

Beim Bau von Reihenhäusern bzw. Wohnbauten mit ma-
ximal sechs Wohneinheiten besteht die Subvention in 
günstigen Landesdarlehen (mit 32,5-jähriger Laufzeit und 
einer in drei Stufen von 0,5% bis 3,0% steigenden jährli-
chen Verzinsung), in den übrigen Fällen werden nur Zins-
zuschüsse vergeben. Die förderbare Wohnfläche hängt 
von der jeweiligen Haushaltsgröße ab, umfasst also so 
wie der im nächsten Abschnitt zu behandelnde Wohn-
bauscheck der Steiermark eine Subjektförderungskompo-
nente. Der pro m2 gewährte maximale Förderbetrag kann 
durch Ortskern-, Öko-, Behinderten- und Liftzuschläge 
erhöht werden. Eigenmittelersatzdarlehen werden im Un-
terschied zum Mietwohnungsbau nicht vergeben. 

Anders als in Niederösterreich gibt es im Burgenland ne-
ben der Neubauförderung auch eine Subvention für den 
Ankauf von nichtgeförderten Alteigentumswohnungen und 
Alteigenheimen, wobei „nichtgefördert“ nur bedeutet, dass 
keine laufenden Zinszuschüsse mehr geleistet werden 
und allfällige Förderdarlehen bereits zurückgezahlt sind. 
Es ist also durchaus eine nochmalige Förderung für ein 
bereits seinerzeit neubaugefördertes Objekt möglich. 

Im Fall des Ankaufs einer Alteigentumswohnung wird ein 
Darlehen im Ausmaß von maximal 50% des Kaufpreises 
abzüglich Inventarkosten, mit einer Deckelung von maxi-
mal 40.000 € gewährt. 

2.3 
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zur Objektförderung  
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Steiermark 
Im Unterschied zum Burgenland und zu Niederösterreich 
ist in der Steiermark die im Geschoßbau gewährte Objekt-
förderung nicht nur im Fall des Mietwohnungsbaues son-
dern auch beim Neubau von Eigentumswohnungen Ge-
meinden und gemeinnützigen Bauträgern vorbehalten. 

Anstelle der in den beiden zuvor behandelten Ländern 
den Gewerblichen gewährten Objektförderung für neu 
errichtetes Eigentum gibt es in der Steiermark eine unter 
dem Titel „Wohnbauscheck“ propagierte und allen Bau-
trägern offen stehende Subventionierung des Ersterwerbs 
von Eigentumswohnungen, wobei „Ersterwerb“ den Erst-
verkauf der jeweils neu errichteten Wohnung durch den 
jeweiligen Bauträger meint. 

Der Wohnbauscheck ist ein Förderdarlehen des Landes 
an den Wohnungswerber mit einer Laufzeit von etwas 
mehr als 25 Jahren und einer 3%igen jährlichen Verzin-
sung. Die maximale Darlehenshöhe hängt wie bei der im 
vorangehenden Abschnitt dargestellten Eigentumsförde-
rung des Burgenlands von der jeweiligen Haushaltsgröße 
ab und kann sich durch einen Öko-Zuschlag erhöhen. 

Durch den Bezug auf die Haushaltsgröße und die Einzie-
hung von Einkommensobergrenzen hat der steirische 
Wohnbauscheck so wie die Eigentumsförderung des Bur-
genlands deutliche Subjektförderungsmerkmale. Daneben 
weist er aber auch einige wesentliche Objektförderungs-
merkmale auf. So muss etwa die Wohnung eine Größe 
zwischen 30 und 150m2 haben, und weiters muss das 
gesamte Bauvorhaben als „Wohnbauscheckvorhaben“ 
genehmigt worden sein, was nur dann möglich ist, wenn 
die Gesamtbaukosten aller Wohnungen laut Verkaufspro-
spekt (inkl. Grund, Tiefgarage udgl., sowie Ust) 2.550 € je 
m2 nicht übersteigen. 

Von der in der Steiermark nur den Gemeinnützigen ge-
währten „normalen“ Objektförderung des Baues von Ei-
gentumswohnungen unterscheidet sich der Wohn-
bauscheck durch etwas höher angesetzte Einkommens-
grenzen für den Käuferhaushalt. Die Differenz zu dem in 
2.9 dargestellten Investormodell besteht dagegen darin, 
dass letzteres den Erwerb von nicht selbst genutztem 
sondern zur Vermietung bestimmtem Eigentum fördert 
und daher die Einkommensgrenzen nicht beim Förde-
rungswerber sondern erst beim Mieter einzieht. 

2.4 
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Neben den bisher erwähnten Fördertypen gibt es in der 
Steiermark auch eine sogenannte „Jungfamilienförde-
rung“, deren Besonderheit darin besteht, dass sie öster-
reichweit die einzige Erwerbsförderung ist, die neben dem 
Eigentumserwerb auch den Erwerb einer Mietwohnung 
einschließt - und damit den Gewerblichen ein kleines Tür-
chen zur Förderung ihres Mietwohnungsbaues öffnet. 

Die steirische Jungfamilienförderung subventioniert die 
erstmalige Gründung eines Hausstands in einer familien-
gerechten, d.h. nicht bloß behelfsmäßigen Unterkunft. Sie 
besteht in einem Zinsenzuschuss in der Höhe von 6% 

• mit fünfjähriger Laufzeit zum Kauf einer nicht geförder-
ten Eigentumswohnung oder zur Aufbringung des 
Baukostenzuschusses für eine Neubaumiete oder zur 
Finanzierung von Einrichtungsgegenständen (z.B. 
beim Bezug einer möblierten Mietwohnung) oder des 
Neu-, Zu- oder Umbaues eines Eigenheims oder einer 
Wohnung  

• mit zehnjähriger Laufzeit zum Ersterwerb einer objekt-
geförderten Eigentums- oder Miet(kauf)wohnung oder 
einer Wohnbauscheckwohnung oder zum Kauf eines 
nicht geförderten Eigenheims. 

 

Jungfamilienförderung 
umfaßt auch Erwerb  
von Mietwohnungen 
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Kärnten 
Die Förderbedingungen für gewerbliche Bauträger sind in 
Kärnten ähnlich denen in der Steiermark: Sie sind hier 
ebenfalls wieder sowohl beim Neubau von Mietwohnun-
gen als auch jenem von Eigentumswohnungen vom Zu-
gang zur Objektförderung ausgeschlossen. 

Und auch in Kärnten gibt es anstelle der nur den Ge-
meinnützigen vorbehaltenen Objektförderung für neu er-
richtetes Eigentum eine unter dem Titel „Wohnbauscheck“ 
laufende und allen Bauträgern offen stehende Subventio-
nierung des Ersterwerbs von Eigentum, wobei „Erster-
werb“ ebenfalls wieder den Erstverkauf der jeweils neu 
errichteten Wohnung durch den jeweiligen Bauträger 
meint. 

Der wichtigste Unterschied zur Ersterwerbsförderung in 
der Steiermark besteht darin, dass sich der Kärntner 
Wohnbauscheck nicht nur auf Eigentumswohnungen son-
dern auf alle Eigentumsformen, also auch auf das Eigen-
heim und den Gruppenwohnbau bezieht. Eine weitere 
Differenz zur Steiermark liegt im unterschiedlichen För-
dermodus: Während die Steiermark nur mit günstigen 
Darlehen fördert, bietet das Land Kärnten geförderte Dar-
lehen und Annuitätenzuschüsse an, wobei dass Ausmaß 
der Förderung noch etwas stärker als in der Steiermark 
von ökologischen Kriterien abhängig ist. Außerdem gibt 
es eine erhöhte Förderung, wenn das Bauvorhaben in 
einem strukturschwachen Gebiet liegt. 

Wie in der Steiermark hat der Wohnbauscheck in Kärnten 
deutliche Charakteristika einer Subjektförderung. Diese 
sind hier durch Einkommensobergrenzen sowie durch das 
Vorhandensein von Zusatzförderungen für Jungfamilien 
und für Haushalte mit einem behinderten Haushaltsmit-
glied gegeben. Daneben weist das genannte Förderin-
strument auch in Kärnten wieder einige wesentliche Ob-
jektförderungsmerkmale auf. So muss das gesamte Bau-
vorhaben über eine Bestätigung der grundsätzlichen För-
derungsbereitschaft des Landes verfügen und der Ver-
kauf muss zu Fixpreisen erfolgen. Eine Obergrenze für 
die Baukosten eines förderbaren Objekts hat man jedoch 
im Unterschied zur Steiermark nicht eingezogen. 

Im Unterschied zur Steiermark verfügt Kärnten neben 
dem Wohnbauscheck über keine auch den Erwerb von 
älterem Eigentum oder von Mietwohnungen einschlie-
ßende Förderung der Hausstandsgründung. 

2.5 
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Oberösterreich 
Oberösterreich ist neben Wien und Tirol eines der drei 
Bundesländer, in denen neben Gemeinden und gemein-
nützigen Bauvereinigungen auch den gewerblichen Bau-
trägern unbeschränkt, d.h. selbst beim Mietwohnungsbau, 
Zugang zu klassischen Objektfördermitteln wie Förderdar-
lehen, Annuitäten- und Zinsenzuschüssen oder Fi-
nanzierungsbeiträgen gewährt werden kann; vgl. §7(1) 
Oö.WFG. 

Abgesehen von der Neubauförderung gibt es in Ober-
österreich auch eine sogenannte „Kaufförderung“, vgl. 
Oö.WFG §22, im Zuge derer der Kauf einer nicht geför-
derten Eigentumswohnung (bzw. eines Eigenheims) zum 
Zweck der Nutzung als Hauptwohnsitz gefördert wird. 
Diese Subventionsform kommt indirekt ebenfalls den ge-
werblichen Bauträgern zugute, da sie die Nachfrage am 
Sekundärmarkt für frei finanziertes Eigentum stärkt und 
damit auch die Attraktivität der neu errichteten frei finan-
zierten Eigentumswohnungen erhöht. 

Die folgende Darstellung konzentriert sich auf die Neu-
bauförderung und hält zunächst einige wichtige Rahmen-
bedingungen von deren Öffnung für gewerbliche Bauträ-
ger fest: 

In Oberösterreich dürfen die geförderten Neubauwohnun-
gen laut §7(1) Oö.WFG in allen Fällen nur förderbaren 
Personen überlassen werden, wobei in §7(2) für Gemein-
den und Gemeinnützige (nicht aber für Gewerbliche!) eine 
zusätzliche Vergabevorschrift vorgesehen ist: Es muss 
bei der Vergabe auf soziale Kriterien, wie insbesondere 
Wartezeit, Haushaltsgröße und Einkommenshöhe Be-
dacht genommen werden. 

Im Gegensatz zu Wien fehlen im Oö.WFG genaue Vor-
schriften für die Mietzinsbildung. Diese finden sich erst in 
der jeweiligen Neubauförderungsverordnung und gelten 
für alle Arten von Bauträgern, also auch für die Gewerbli-
chen. Diese erhalten Fördermittel für Miet(-Kauf)Woh-
nungen nur dann, wenn die Miete während der Laufzeit 
der Förderung gemäß §14 WGG kalkuliert und verrechnet 
wird. Derzeit ist die monatliche Rückzahlungsrate für För-
derungsdarlehen, Bankdarlehen und Eigenmitteleinsatz 
bei Mietwohnungen pro m2 Nutzfläche mit maximal 3,30 € 
festgelegt. Wie in Wien ist diese Mietregulierung für die 
Gewerblichen mit der Förderungsdauer begrenzt. 

2.6 
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Darüber hinaus wird ergänzend zu den im Oö.WFG und 
den in der jeweiligen Neubauförderungsverordnung vor-
handenen Vorschriften bei der Förderzusicherung an ei-
nen gewerblichen Bauträger stets die Auflage zu einer 
Orientierung an den Gepflogenheiten der Gemeinnützigen 
erteilt. In diesem Sinne müssen etwa alle Wohnungen 
unbefristet vermietet werden. Auch diese ergänzenden 
Auflagen gelten jedoch wieder nur für die Förderungs-
dauer. Danach gilt genau wie für frei finanzierte Mieten 
das MRG bzw. ABGB. Die einzige Möglichkeit, auch nach 
dem Ablauf der Förderdauer noch Einfluss auf soziale 
Kriterien der Vermietung zu nehmen beruht auf der Mög-
lichkeit, die künftige Zuteilung von Fördermitteln vom ak-
tuellen Vermieterverhalten abhängig zu machen. 

Historisch betrachtet erfolgte der Zugang der gewerbli-
chen Bauträger zum Fördertopf des Landes Oberöster-
reich schrittweise. Zunächst wurden sie 1990 zur Errich-
tung von geförderten Reihenhäusern berechtigt, 1992 
ermöglichte man ihnen dann die geförderte Errichtung 
von Wohnungen in bisher nicht für das Wohnen genutzten 
Gebäuden (z.B. Stallungen), und seit 1993 sind sie für 
das Gesamtspektrum aller Neubaumaßnahmen im Miet-, 
Eigentums- und Reihenhaussektor (nicht aber für den 
Bau von Heimen) förderberechtigt. 

Von den im Jahr 2004 insgesamt geförderten 1.686 Woh-
nungen waren 1.353 Miet- und 353 Eigentumswohnun-
gen. 414 der insgesamt 1.686 geförderten Wohnungen, 
also knapp ein Viertel, wurde durch gewerbliche oder pri-
vate Bauträger errichtet, 1.200 durch die Gemeinnützigen 
und 70 durch Gemeinden bzw. soziale Vereinigungen. 
Die hier zum Ausdruck kommenden Relationen zwischen 
Gemeinden, Gemeinnützigen und Gewerblichen werden 
bis zum Jahr 2009 konstant bleiben, da sie in dem durch 
Parteienübereinkommen fixierten mehrjährigen Wohn-
bauprogramm festgelegt sind. 

Seinerzeitiger Anlass für die Öffnung der Förderung für 
die gewerblichen Bauträger war vor allem das Pochen der 
Gewerblichen auf Gleichstellung mit den Gemeinnützigen 
und weniger die Hoffnung auf eine Senkung des Preisni-
veaus durch zusätzliche Konkurrenz bei den Anbietern. 
Tatsächlich trat dann auch kein großer Effekt für das 
Preisniveau ein: die Gewerblichen passten sich weitge-
hend an das von den Gemeinnützigen vorgegebene 
Preisniveau an. 
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Der ausbleibende Konkurrenzeffekt dürfte unter anderem 
darauf zurückzuführen sein, dass die Gewerblichen zum 
größten Teil in anderen Marktsegmenten agieren als die 
Gemeinnützigen. Während letztere vorrangig Mietwoh-
nungen mit bzw. ohne Eigentumsoption errichten haben 
die Gewerblichen ihren Schwerpunkt beim Eigentum. Im 
allgemeinen orientieren sie sich dabei an folgender Stra-
tegie: Die besten Lagen eines Bauvorhabens werden als 
frei finanziertes Eigentum verkauft, etwas weniger gute 
Lagen als gefördertes Eigentum und für die schlechtesten 
Lagen bietet man geförderte Miete an. Wenn man in der 
Zeit zwischen der Einreichung und der Zuteilung der För-
derung merkt, dass eine Wohnung als gefördertes Eigen-
tum keinen Käufer findet, wandelt man sie noch schnell in 
geförderte Miete um. Ein solcher Wechsel ist aber nur bis 
zum Zeitpunkt der Zuteilung der Förderung möglich. 

Die eben beschriebene Möglichkeit, ein und dasselbe 
Bauvorhaben mit verschiedenen Fördertypen bzw. mit 
geförderten und frei finanzierten Wohnungen abzuwickeln 
und dabei sogar Änderungen im Zuge des Einreichpro-
zesses vorzunehmen, ist eine wichtige Besonderheit des 
oberösterreichischen Förderwesens, die dieses von der 
wesentlich strengeren Praxis der Tiroler Wohnbauförde-
rung unterscheidet. 

Aus Sicht der mit der Abwicklung der Wohnbauförderun-
gen betrauten Abteilungen der Landesregierung sind die 
Gemeinnützigen problemlosere Partner als die gewerbli-
chen Bauträger, weil letztere häufig weniger professionell 
agieren. Das gilt nicht für die wenigen großen Player im 
Bereich der Gewerblichen, sondern vor allem für die vie-
len kleinen und kleinsten Bauträger, die oft keine korrekte 
Abwicklung der Darlehensrückzahlungen zustande brin-
gen: Sie übernehmen bei der Errichtung von geförderten 
Eigentumswohnungen häufig die Darlehensrückzahlung 
stellvertretend für die Wohnungseigentümer, um in den 
Genuss des Verwaltungshonorars zu kommen, sind dann 
aber im Falle eines Eigentümerwechsels oder einer Erb-
schaft mit der Berechnung des Restdarlehens überfordert. 
Die Förderstelle rät deshalb mittlerweile den kleinen Bau-
trägern dazu, die Darlehensrückzahlung in die Hände der 
einzelnen Eigentümer zu legen. 

Ein weiteres Minus der Gewerblichen ist aus der Perspek-
tive der Förderbeamten in dem Umstand zu sehen, dass 
es die gewerblichen Bauträger im Gegensatz zu den Ge-
meinnützigen nicht schaffen, das ihnen vom Wohnbau-
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programm zugeteilte Förderkontingent tatsächlich recht-
zeitig auszuschöpfen. Ende November des Jahres 2006 
etwa, hatten die Gemeinnützigen ihr Förderkontingent 
bereits voll erfüllt, während von den Gewerblichen erst für 
die Hälfte des vorgesehenen Fördervolumens durch voll-
ständige und korrekt ausgefüllte Einreichungen ausge-
schöpft war. Eine der möglichen Ursachen: kleinere Fir-
men haben vielleicht Probleme die geforderte 120%ige 
Bankgarantie beizubringen. 
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Salzburg 
Im Gegensatz zu Oberösterreich sind derzeit in Salzburg 
Fördermittel im Bereich der Errichtung von Mietwohnun-
gen nur für Gemeinden und Gemeinnützige gewährbar; 
vgl. S.WFG §31 (1). 

Bei der Errichtung von Eigentumswohnungen gibt es in 
Salzburg generell, also auch für gemeinnützige Bauträ-
ger, keine Objektförderung. Es wird nur eine der Logik 
des Wohnbauschecks folgende Förderung des Erwerbs 
von neu errichteten Eigentumswohnungen und Reihen-
häusern praktiziert, welche Chancengleichheit für Ge-
werbliche und Gemeinnützige verspricht. 

Neben der Förderung des Ersterwerbs von Eigentum ist 
auch in Salzburg so wie in Oberösterreich, Tirol und im 
Burgenland eine Subventionierung des Erwerbs von älte-
ren, seinerzeit nicht geförderten, oder mindestens seit 10 
Jahren förderfreien Eigentumswohnungen vorgesehen. 
So wie im zuvor behandelten Bundesland kommt diese 
Förderform auch in Salzburg indirekt den gewerblichen 
Bauträgern zugute, da sie die Nachfrage am Sekundär-
markt für frei finanziertes Eigentum stärkt und damit auch 
die Attraktivität der neu errichteten frei finanzierten Eigen-
tumswohnungen erhöht. 

Quantitativ ist die Förderung des Erwerbs von älteren 
Wohnungen aber nur von untergeordneter Bedeutung. So 
wurde etwa 2005 der Neubau von 588 Mietwohnungen 
und der Erwerb von 305 neu errichteten Eigentumswoh-
nungen gefördert, während man nur 12 Ankäufe von be-
stehenden Wohnungen subventionierte. 

Abschließend ist noch kurz auf die im S.WFG §31 (2) Zi 3 
und 4 festgeschriebenen Bedingungen für die Förderung 
des Baues von Mietwohnungen einzugehen, welche unter 
dem Gesichtspunkt der aktuell zur Diskussion stehenden 
Öffnung der Mietwohnungsförderung für gewerbliche Bau-
träger von Interesse sind. In den genannten Ziffern wird 
unter anderem vorgeschrieben, dass 

• die Finanzierung der Grund- und Aufschließungs-
kosten mit Eigenmitteln des Förderungswerbers er-
folgt, wobei höchstens der Zinssatz gemäß WGG §14 
(1) Zi 3 verrechnet werden darf und 

• auch jener Teil der Baukosten, der den Fixsatz der 
Förderung übersteigt, mit Eigenmitteln des Förde-
rungswerbers zu finanzieren ist, wobei in diesem Fall 
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für den Eigenmitteleinsatz die Bestimmungen des 
WGG §13 (2b) anzuwenden sind. 

Diese Bestimmungen zeigen, dass sich das S.WFG im 
Bereich des Mietwohnungsbaues an der die österreichi- 
sche Förderpolitik traditionell kennzeichnenden Nachhal- 
tigkeitslogik des Zusammenspiels zwischen öffentlicher 
Förderung und gemeinnütziger Wohnungswirtschaft ori- 
entiert: Die Öffentliche Hand garantiert durch steuerliche 
Vorzugsbehandlung und Monopolstellung bei der Objekt- 
förderung die Erwirtschaftung von Gewinnen, welche 
dann ihrerseits mit vorgeschriebener niedriger Verzinsung 
bei der Finanzierung neuer Wohnbauvorhaben eingesetzt 
werden müssen. 

Es ist klar, dass man eine Öffnung der Mietwohnungsför-
derung für gewerbliche Bauträger, welche nicht in einen 
entsprechenden wechselseitigen Verpflichtungsrahmen 
eingebettet wäre, unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-
tigkeit des Systems der Wohnbaufinanzierung als deutli-
cher Rückschritt ansehen müsste. 
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Tirol 
Anders als in Salzburg haben in Tirol gewerbliche Bauträ-
ger so wie auch in Wien und Oberösterreich unbe-
schränkt, d.h. sowohl beim Eigentums- als auch beim 
Mietwohnungsbau, Zugang zur Objektförderung, welche 
im vorliegenden Bundesland aus Förderdarlehen und 
Annuitätenzuschüssen besteht; vgl. TWFG §17 (2). 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Vergabe 
von Objektfördermitteln ist nicht explizit im Fördergesetz 
erwähnt. Es handelt sich dabei um die Bedingung, dass 
Objektfördermittel nur dann erteilt werden, wenn alle 
Wohnungen des jeweiligen Bauvorhabens zur Förderung 
eingereicht werden. Dies führt dazu, dass in der Praxis 
nur sehr wenige gewerbliche Bauträger um Objektförde-
rung ansuchen, da sie die attraktivsten Wohneinheiten 
ihrer Bauvorhaben zumeist frei finanziert vermarkten wol-
len.4 

Als eine weitere bedeutsame Besonderheit der Tiroler 
Förderpraxis sei in dieser Stelle auf jene aus raumord-
nungspolitischer Perspektive wichtigen Bestimmungen 
hingewiesen, welche die Höhe der Förderdarlehen und 
die Dauer der Gewährung des für Mietwohnungen ge-
währten Annuitätenzuschusses von der Bebauungsdichte 
abhängig machen: Je geringer der Grundverbrauch pro 
Wohnung, desto großzügiger die Förderung. 

Neben den traditionellen Objektförderinstrumenten gibt es 
in Tirol im Bereich der Errichtung von Eigentumswohnun-
gen in verdichteter Bauweise auch eine als „Wohn-
bauscheck“ bezeichnete alternative Fördermöglichkeit für 
den Ersterwerb. Der unter dem Titel „Wohnbauscheck“ 
vergebene Betrag hat zwar eine Höhe von nur 40% des 
unter entsprechenden Bedingungen zustehenden Förder-
darlehens, muss im Unterschied zu diesem aber nicht 
zurückgezahlt werden. Außerdem kann das mit dem 
Wohnbauscheck gekaufte Objekt schon nach 10 Jahren 
ohne Zustimmung des Landes wieder verkauft werden. 

Da die Höhe des Wohnbauschecks an das Ausmaß des 
unter den entsprechenden Bedingungen zustehenden 
Förderdarlehens gebunden ist, besteht beim Wohn-
bauscheck genau wie bei der Objektförderung eine Ab-
hängigkeit der Förderhöhe von der Bebauungsdichte. Die 

                                                           
4 Vgl. die ganz ähnliche Strategie der Gewerblichen in Oberösterreich, wo aber im 

Unterschied zu Tirol die nur teilweise Förderung eines Bauvorhabens möglich ist. 
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raumordnungspolitischen Ziele der Wohnbauförderung 
werden also in Tirol auch beim Wohnbauscheck durch-
gehalten. 

Der Wohnbauscheck wird jedem Förderungswerber in der 
Regel nur ein einziges mal und nur für ein einziges Objekt 
gewährt, wobei dieselben Einkommensgrenzen wie bei 
der Objektförderung gelten. Es wird die Selbstnutzung der 
geförderten Wohnung und ein Aufgeben des vorherigen 
Wohnsitzes gefordert. Darüber hinaus prüft man, ob an-
gemessene Baukosten vorliegen.  

Neben der Förderung des Ersterwerbs von Eigentum ist 
auch in Tirol so wie in Salzburg, Oberösterreich und im 
Burgenland eine Subventionierung des Erwerbs von älte-
ren, seinerzeit nicht geförderten, oder zumindest seit 10 
Jahren förderfreien Eigentumswohnungen vorgesehen. 
Die Förderung erfolgt wieder entweder mittels Förderdar-
lehen oder mittels eines Wohnbauschecks in der Höhe 
von 40% des entsprechenden Förderdarlehens. Auch die 
übrigen Förderbedingungen sind im wesentlichen diesel-
ben wie bei der Subventionierung des Ersterwerbs. 

So wie in den beiden zuvor behandelten Bundesländern 
kommt diese Förderung des Erwerbs von älteren Eigen-
tumswohnungen auch in Tirol indirekt den gewerblichen 
Bauträgern zugute, da sie die Nachfrage am Sekundär-
markt für frei finanziertes Eigentum stärkt und damit auch 
die Attraktivität der neu errichteten frei finanzierten Eigen-
tumswohnungen erhöht. 

Quantitativ ist die Förderung des Erwerbs von älteren 
Eigentumswohnungen zwar etwas bedeutender als in 
Salzburg, hat aber im Vergleich zu den übrigen Förder-
schienen auch in Tirol nur geringes Gewicht: Während in 
Salzburg im Jahr 2004 nur 1% der geförderten Wohnun-
gen5 auf Ankäufe von Alteigentum entfielen beträgt der 
entsprechende Anteilswert im Jahr 2005 in Tirol 5%. 

Deutlich höher als in Salzburg ist dafür in Tirol das Ge-
wicht der in beiden Fällen auch für gewerbliche Bauträger 
zugänglichen Förderform des Ersterwerbs von Eigen-
tumswohnungen (Wohnbauscheck): Während der diesbe-
zügliche Anteil an allen geförderten Wohnungen in Salz-
burg nur 34% beträgt, macht er im vorliegenden Bundes-
land 49% aus. Komplementär dazu ist in Tirol die Bedeu-
tung der geförderten Mietwohnungen geringer als in Salz-

                                                           
5 Ohne Eigenheime und Heime 
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burg (45% gegenüber 65%), wobei der genaue Anteil der 
Gewerblichen am geförderten Mietwohnungsbau derzeit 
statistisch nicht festgestellt werden kann6, jedoch (wie 
eingangs bereits erwähnt) als sehr niedrig einzustufen ist. 

 

                                                           
6 Wegen Umstellung des EDV-Systems 
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Vorarlberg 
Laut dem Wohnbauförderungsgesetz des Landes haben 
gewerbliche Bauträger zwar Zugang zur Objektförderung 
im Mietwohnungsbau (vgl. VWFG §3 (2)), in der Praxis 
war aber die Vergabe von Fördermitteln in diesem Sektor 
stets auf Gemeinden und gemeinnützige Bauvereinigun-
gen beschränkt. Vom objektgeförderten Eigentumswoh-
nungsbau sind die Gewerblichen dagegen in Vorarlberg 
so wie in Salzburg schon vom Fördergesetz her ausge-
schlossen (vgl. VWFG §3 (2). 

Der Erwerb von neu errichteten und älteren Eigentums-
wohnungen für den Eigenbedarf wird in Vorarlberg im 
Unterschied zu den übrigen westlichen Bundesländern 
Tirol und Salzburg nicht gefördert, dafür gibt es hier aber 
eine andere auch für gewerbliche Bauträger zugängliche 
Förderschiene, die in keinem der übrigen Bundesländer 
existiert. Es handelt sich dabei um die sogenannten  
Investorwohnungen. 

So wie die in anderen Bundesländern vorhandene Förde-
rung des Ersterwerbs bezieht sich auch das Vorarlberger 
Investormodell auf neu erbaute Eigentumswohnungen. Im 
Unterschied zur herkömmlichen Ersterwerbsförderung 
wird dabei aber beim Käufer weder eine Einkommens-
grenze gezogen noch eine Selbstnutzung der geförderten 
Wohnung vorgeschrieben. Man geht vielmehr von vorn-
herein davon aus, dass der jeweilige Käufer die geförder-
te Wohnung nicht selbst nutzt, sondern weiter vermietet.7 

Eine Einkommensprüfung findet erst bei den Mietern der 
im Rahmen von Investormodellen errichteten Wohnungen 
statt, und zwar 26 Jahre lang. Für den darauf folgenden 
Zeitraum hofft(!) man, die Sozialbindung dadurch aufrecht 
erhalten zu können, dass bei den Wohnungen dann all-
mählich Sanierungsbedarf entsteht, für dessen Deckung 
wieder eine mit sozialer Bindung verknüpfte Förderung 
gewährt wird. 

Generell geht man davon aus, dass die Mieter von geför-
derten Investorwohnungen einkommensmäßig nicht der 
untersten Schicht angehören, denn für deren Wohnver-
sorgung ist der objektgeförderte Mietwohnungsbau der 
Gemeinden und Gemeinnützigen zuständig. Die durch 
                                                           
7 In dieser reinen Investorperspektive liegt auch ein wichtiger Unterschied zu den 

sogenannten „Vorsorgewohnungen“ bei denen der Käufer häufig davon ausgeht, 
dass er die Wohnung nach einer längeren Phase der Vermietung später für sich 
selbst oder für seine Kinder benötigen wird. 

2.9 
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eine solche Zweiteilung (ähnlich wie bei jeder Aufspaltung 
der Förderaktivitäten in eine Miet- und eine Eigentumsför-
derung) systematisch erzeugte soziale Segregation wird 
resignativ als unvermeidlicher Nebeneffekt zur Kenntnis 
genommen. 

Das Investormodell ist eine Subventionsform, die dazu 
dient zusätzlich auftretenden Wohnungsbedarf abzudek-
ken. Dementsprechend ließ man den im Jahr 1992 be-
gonnenen Erstversuch mit der genannten Fördervariante 
1995 auslaufen, um dann wegen der seit 2000 wieder 
steigenden Haushaltszahl im Jahr 2002 einen neuen An-
lauf zu nehmen. Die Dauer der Geltung der diesbezügli-
chen Förderbestimmungen ist mit der Geltungsdauer der 
jeweiligen Förderrichtlinie beschränkt, beträgt also stets 
nur ein bis zwei Jahre. 

Das hinter dem Investormodell stehende Ziel, die durch 
den zusätzlichen Wohnungsbedarf ausgelöste Preisdy-
namik wirksam zu dämpfen, konnte bisher nur sehr be-
dingt realisiert werden, da man dafür wesentlich mehr 
Fördermittel bereit stellen müsste. Im Jahr 2006 werden 
nämlich (wie auch 2007) nur 100 Investorwohnungen ge-
fördert, was zwar als Anteil an der Gesamtheit aller 311 
geförderten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern nicht 
wenig ist, für eine im Preisniveau spürbare Reduktion des 
Nachfragüberhangs jedoch nicht ausreicht. 

Bei der nun folgenden Darstellung des vorliegenden För-
dermodells gilt es zunächst den Fördereffekt für den Inve-
stor zu beschreiben. Dieser Fördereffekt umfasst beim 
Investormodell vier Komponenten: 

1. die direkte Landesförderung in Form eines 28 Jahre 
lang laufenden, zinsbegünstigten Darlehens (mit suk-
zessive steigenden Zinsen: von 1% in den ersten fünf 
Jahren bis zu 4% ab dem 21. Jahr der Laufzeit) 

2. die dreifache indirekte Investitionsförderung des Staa-
tes, welche sich zusammensetzt aus 

a) der Vorsteuerabzugsmöglichkeit für den Erwerb der 
Wohnung 

b) der Abschreibung von Werbungskosten; es können 
Fremdkapitalzinsen, Abschreibung für Abnutzung (AfA) 
und sonstige Aufwendungen geltend gemacht werden 

c) der steuerfreien Gewinnentnahme; Veräußerungsge-
winne aus dem Wohnungsverkauf sind nach dem Ab-
lauf von 10 Jahren grundsätzlich einkommenssteuer-
frei. 
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Beim aktuellen Fördermodell gelten unter anderem fol-
gende Fördervoraussetzungen: 

• Der Kaufpreis darf den Nettopreis von 1.900,-- € pro 
m2 nicht übersteigen. 

• Es werden maximal 80m2 gefördert. 
• Die Mietzinsobergrenze bei der Vermietung beträgt bis 

zur Darlehenstilgung (nach 28 Jahren) pro m2 Nutzflä-
che 6,-- € (ohne Betriebskosten und MWSt.). 

• Der Förderungswerber (also der Investor) darf in den 
letzten zehn Jahren keine Eigenbedarfsförderung er-
halten haben. 

• Die Wohnungen müssen mindestens 100 Öko-Punkte 
aufweisen und barrierefrei ausgeführt werden. 

 

 

Im Unterschied zu dem in den neunziger Jahren prakti-
zierten Investorenmodell können bei der aktuellen Varian-
te die geförderten Wohnungen vom Bauträger selbst nicht 
mehr erworben werden. Früher geschah dies in großem 
Ausmaß, wobei die Bauträger jene Wohnungen kauften, 
die sie nicht an Investoren losschlagen konnte. Nun wer-
den bei jedem Investor maximal nur noch 3 Wohnungen 
gefördert. 

Die Fördervoraussetzungen 

Anbieter: Firma Nägele
Adresse der Anlage: Dornbirn, Bergstraße

Beispielwohnung: 2. Obergeschoß
47,09 m2 Wohnfäche
  6,04 m2 Terrasse
11,84 m2 Balkon

Kaufpreis Wohnung: 116.900,00
Kaufpreis Tiefgarageneinstellplatz: 12.100,00

Summe: 129.000,00
zuzügl. 20% Mehrwertsteuer: 25.800,00

Gesamtkaufpreis brutto: 154.800,00
zuzügl. 3,5% Grunderwerbssteuer: 5.418,00

Finanzierungssumme: 160.218,00

Quelle: Homepage der Firma Nägele

Die angeführten Preise sind Fixpreise für eine schlüsselfertige Ausführung

Beispiel für ein Bauvorhaben mit Investorenwohnungen

(inkl. Einbauküche) und gelten bei einem Kaufabschluß bis zum 31.3.2007.

Komponenten des Kaufpreises in €:

Eckdaten einer Beispielwohnung:

(excl. 1% Eintragungsgebühr ins Grundbuch)
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Abschließend sei eine in den Protokollen der Landtagssit-
zungen des Jahres 1998 nachzulesende8 Erfahrung mit 
dem Investorenmodell der neunziger Jahre erwähnt, die 
so etwas wie ein politisches Lehrstück zum Thema „Priva-
tisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste“ 
darstellt. Aus den genannten Protokollen geht hervor, 
dass während der Laufzeit des ersten Investorenmodells 
in der ersten Hälfte der neunziger Jahre in Bregenz und 
Hard von der Schöller-Immobilien-Gesellschaft eine große 
Anzahl von Investor-Mietwohnungen gebaut wurde, wobei 
es der genannten Gesellschaft vor dem Hintergrund des 
damaligen Wohnungsmangels offenbar gelang, mit den 
betroffenen Gemeinden eine Mietausfallsgarantie auszu-
handeln. Als dann der Wohnungsnachfrageüberhang in 
der zweiten Hälfte der Neunziger zurück ging, konnten die 
Gemeinden Mietausfälle in den Wohnungen der Schöller-
Immobilien-Gesellschaft nur dadurch verhindern, dass 
ihre Wohnungsämter Wohnungswerber in die Investor-
wohnungen von Schöller einwiesen und dafür Leerstände 
in jenen Wohnungen der VOGEWOSI und der Alpenlän-
dischen Heimstätte in Kauf nahmen, in denen sie ein Be-
legungsrecht hatten. 

Der Schwarze Peter bei diesem Spiel blieb zuletzt bei den 
gemeinnützigen Bauträgern hängen, da diese nun für die 
in ihren Wohnungen entstehenden Mietausfälle aufkom-
men mussten.9 

                                                           
8 Anfrage des Abg. Dr. Schuster an LR Rein betreffend neue Wege zu billigeren 

Wohnungen (ZI. 910-352) 
9 Vgl. das zuvor zitierte Landtagsprotokoll, Seite 9 
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Der Bundesländervergleich im Überblick 3. 
Versucht man die im vorangehenden Kapitel für jedes der 
Bundesländer dargestellten Informationen zu den ver-
schiedenen Arten der Öffnung der Neubau- und Erwerbs-
förderung für gewerbliche Bauträger zu bündeln, dann 
ergibt sich das durch die nachstehende Übersicht ge-
zeichnete Bild. 

 
Breite Palette 

unterschiedlicher Formen 
des Förderzugangs  

von Gewerblichen 

Es macht zum einen deutlich, dass im Bereich der Sub-
ventionierung von Neubau und Erwerb eine breite Palette 
von Formen des Förderzugangs von Gewerblichen vor-
handen ist. Zum anderen zeigt es, dass in jedem Bundes-
land der eine oder andere dieser Zugänge geöffnet wur-
de. Es gibt also kein einziges Land, in dem die gewerbli-
chen Bauträger gänzlich von der Neubau- und Erwerbs-
förderung ausgeschlossen sind. Die Betrachtung der ver-
schiedenen Förderarten ergibt folgenden Detailbefund: 

• Zur Objektförderung für Miet- und Mietkaufwohnungen 
haben die Gewerblichen nur in drei Ländern (Wien, 
Oberösterreich und Tirol) Zugang. 

• Die Objektförderung für Eigentumswohnungen wurde 
dagegen in fünf Ländern (Wien, Niederösterreich, 
Burgenland, Oberösterreich und Tirol) geöffnet. 

• Der dem Eigenbedarf dienende Ersterwerb von nicht 
objektgefördertem neuen Eigentum wird in drei Län-
dern (Steiermark, Kärnten und Tirol) gefördert, wobei 
diese mit dem Schlagwort „Wohnbauscheck“ verbun-
dene bauträgerneutrale Subventionsform in jedem der 
drei Länder etwas anders akzentuiert ist. 

• Eine nicht bzw. nicht nur auf den Ersterwerb be-
schränkte, also alle Baualter einschließende Förde-
rung des eigenbedarfsbezogenen Eigentumserwerbs 
gibt es in vier Ländern (Burgenland, Oberösterreich, 
Salzburg und Tirol). 

• Eine alle Baualter umfassende und neben dem Eigen-
tum auch Mietwohnungen einschließende allgemeine 
Erwerbsförderung findet sich dagegen nur in einem 
Land (Steiermark). 

• Auch eine Förderung von nicht eigenbedarfsbezoge-
nem Eigentumsersterwerb gibt es nur in einem einzi-
gen Land (Vorarlberg). Diese unter dem Schlagwort 
„Investorenmodell“ etablierte Subventionsform ist als 
funktionales Äquivalent zur direkten Öffnung der Ob-
jektförderung für Mietwohnungen anzusehen, dient sie 
doch ebenfalls dem Senken der Investitionskosten für 
zur Vermietung gelangenden Wohnraum. 
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Arten der Öffnung des Zugangs gewerblicher Bauträger zur Wohnbauförderung 

Marktsegment Arten der Wohnbauförderung W NÖ Bgl Stk Ktn OÖ Sbg Tir Vbg
Objektförderung mit Zugang für x x x x x x x x x
 für Miet- und Gemeinnützige

Neubau- Mietkauf- mit Zugang für x o o o o x o x o1)

wohnungen wohnungen Gewerbliche
mit Objektförderung mit Zugang für x x x x x x o x x
Objekt- für Gemeinnützige
förderung Eigentums- mit Zugang für x x x o o x o x o

wohnungen Gewerbliche
Neubau- Förderung des Ersterwerbs neuen Eigentums o o o x2) x3) o x x4) o
wohnungen für den Eigenbedarf
ohne Investorenmodell: Förderung des Ersterwerbs o o o o o o o o x
Objektförderung neuen Eigentums zur Weitervermietung
Wohnungen Allgemeine Förderung des Eigentumserwerbs o o x o o x x x o
jeden Baualters auch (oder: nur) für älteres Eigentum
ohne Allgemeine Förderung des Wohnungserwerbs o o o x5) o o o o o
Objektförderung (auch Eigenmittel für Mietwohnungen)

1) Im Fördergesetz ist Zugang zwar verankert, x ... 
     wird jedoch nicht praktiziert. o ... 
2) Nur für neue Eigentumswohnungen; 
     Bezeichnung: "Wohnbauscheck" (Förderart: Darlehen)
3) Für jede Art von Eigentümerwohnraum (auch Eigenheime und Gruppenwohnbauten); 
     Bezeichnung: "Wohnbauscheck" (Förderart: Darlehen + Annuitätenzuschuß)
4) Nur für Wohnraum in verdichteter Bauweise; entweder als rückzahlbares Förderdarlehen 
     oder als "Wohnbauscheck" (= nicht-rückzahlbarer Zuschuß in Höhe von 40% des Förderdarlehens)
5) Nur bei erster Hausstandsgründung durch Jungfamilien

genannte Förderung nicht vorhanden
genannte Förderung vorhanden

 

Bringt man die Bundesländer entsprechend der Anzahl 
der jeweils praktizierten Arten der Öffnung der Neubau- 
und Erwerbsförderung für Gewerbliche in eine Rangreihe, 
dann zeigt sich folgendes Bild: 

• Drei Länder (Niederösterreich, Kärnten und Vorarl-
berg) haben nur einen einzigen Zugang zur Förderung 
geöffnet. 

Rangreihe der Bundesländer 

• Vier Länder (Wien, Burgenland, Steiermark und Salz-
burg) haben zwei Zugänge geöffnet. 

• Jeweils ein Land hat drei (Oberösterreich) bzw. vier 
(Tirol) Zugänge zur Neubauförderung geöffnet. 
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Anteil der Gewerblichen an den zugesicherten Neubauförderungen
Bundesland Wohneinheiten Anteile

Wien
Objektförderung Miete Gemeinde+GBVs 3.450 84%
Objektförderung Miete Gewerbliche 650 16%
Gesamtförderung Miete 4.100 100%
Objektförderung Eigentum GBVs 240 35%
Objektförderung Eigentum Gewerbliche 440 65%
Gesamtförderung Eigentum 680 100%
Objektförderung insgesamt Gemeinde+GBVs 3.690 77%
Objektförderung insgesamt Gewerbliche 1.090 23%
Gesamtförderung Eigentum 4.780 100%
(ohne Eigenheime und Heime)

Ktn:
Objektförderung Miete (nur GBVs) 997 79%
Objektförderung Eigentum 0 0%
Ersterwerbsförderung (Gewerbl+GBVs) 261 21%
Gesamtförderung 1.258 21%
(ohne Eigenheime und Heime)

OÖ:
Objektförderung für Miete+Eigentum:
  GBVs, Gemeinden, soziale Vereinigungen 1.270 75%
  Gewerbliche u. private Bauträger 416 25%
Gesamtförderung 1.686 100%
(ohne Eigenheime und Heime)

Sbg 
Objektförderung Miete (nur GBVs) 588 65%
Objektförderung Eigentum 3 0%
Ersterwerbsförderung (Gewerbl+GBVs) 305 34%
Ankauf bestehender Wohnungen 12 1%
Gesamtförderung 908 35%
(ohne Eigenheime und Heime)

Tirol
Objektförderung Miete (zumeist GBVs) 990 45%
Objektförderung Eigentum (zumeist GBVs) 40 2%
Ersterwerbsförderung (Gewerbl+GBVs) 1.081 49%
Ankauf bestehender Wohnungen 100 5%
Gesamtförderung 2.211 100%
(ohne Eigenheime und Heime)

Vbg
Objektförderung Miete (nur GBVs und Gemeinden) 211 83%
Investorwohnungen (nur Gewerbliche) 42 17%
Gesamtförderung 253 100%
(ohne Eigenheime und Heime)
1) Quelle: Eigene Berechnungen zu Amann, W.(2006): Gewerbliche Bauträger
     im geförderten Mietwohnbau in Wien
2) Quelle: Eigene Recherchen 

Durschnitt 1996-20051)

2006(Jänner bis Oktober)2)

20052)

20042)

20042)

20052)
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Bei einigen Ländern konnten Daten recherchiert werden, 
die deutlich machen, in welchem Ausmaß sich die ge-
werblichen Bauträger durch die verschiedenen Arten der 
Öffnung am geförderten Neubau beteiligen. 

Es zeigt sich dabei, dass die Gewerblichen in den in der 
vorangehenden Tabelle angeführten Ländern durchwegs 
beachtliche Anteile des Förderkuchens für sich beanspru-
chen: 

Durchwegs beachtliche 
Anteile der Gewerblichen  

am Förderkuchen 

• In Wien und Oberösterreich wurden von ihnen im je-
weils angegebenen Zeitraum rund ein Viertel aller ob-
jektgeförderten Geschoßwohnungen errichtet. 

• In Vorarlberg entfiel im Jahr 2006 rund 17% aller zwi-
schen Jänner und Oktober erteilten Förderzusiche-
rungen auf die nur von den Gewerblichen genutzte In-
vestorförderung. 

• In Tirol, Salzburg und Kärnten kamen in den Jahren 
2004 bzw. 2005 zwischen 21 und 49% aller Förderzu-
sicherungen auf die sowohl für gemeinnützige als 
auch für gewerbliche Bauträger zugängliche Eigen-
tumsersterwerbsförderung. 

Eine ergänzende Betrachtung der für die Bundeshaupt-
stadt vorliegenden Langzeitdaten bestätigt die bereits in 
2.1 und 2.9 angesprochene Tendenz, die Förderhähne für 
die gewerblichen Bauträger vor allem in Zeiten erhöhter 
Wohnungsnachfrage zu öffnen. 

Förderzusicherungen im Geschoßbau in Wien
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Quelle: Eigene Berechnungen zu Amann, W. (2006): Gewerbliche Bauträger im geförderten Mietwohnungsbau in Wien 
 

SRZ Stadt + Regionalforschung GmbH 28 



 Öffnung der Wohnbauförderung für gewerbliche Bauträger bei Mietwohnungen 

SRZ Stadt + Regionalforschung GmbH 29 

                                                          

Die Sicht der befragten Experten 4. 
Die in den folgenden vier Abschnitten 4.1 bis 4.4 darge-
stellten Ergebnisse der im Rahmen des vorliegenden Pro-
jekts durchgeführten schriftlichen Expertenbefragung fu-
ßen auf einem Erhebungsleitfaden, der sich (jeweils leicht 
variiert) an vier verschiedene Zielgruppen richtete: 

• Die Wohnbauförderungsabteilungen der drei Bundes-
länder mit Öffnung der Objektförderung im Mietwoh-
nungssektor für gewerbliche Bauträger 

• Die Wohnbauförderungsabteilungen der Bundesländer 
ohne Öffnung der Objektförderung im Mietwohnungs-
sektor für gewerbliche Bauträger 

• Die Konsumenten in Gestalt der Mietervereinigung 
• Den österreichischen Verband gemeinnütziger Bau-

vereinigungen 

Abgesehen von den interessanten Einzelergebnissen der 
Experteninterviews ist der Umstand bemerkenswert, dass 
eine 100%ige Beantwortungsquote erzielt werden konnte, 
was als Indiz für die hohe Relevanz der Fragestellung der 
Studie gewertet werden kann.10 
 

 

Sicht der Bundesländer mit Öffnung für Gewerbliche 4.1 

Frage 1: 
Motive für die Öffnung Bisher haben die Bundesländer Wien, Oberösterreich und 

Tirol die Objektförderung beim Bau von Mietwohnungen 
auch für gewerbliche Bauträger geöffnet. Was waren die 
wichtigsten Gründe für diesen Schritt in Ihrem Bundes-
land? 

Antwort Wien: 
Gleichbehandlung aller Bauträger 

Antwort Oberösterreich: 
Beseitigung der Benachteiligung gewerblicher Bauträger 

Antwort Tirol: 
Gleichbehandlung der Bauträger 

 
10 Die Beteiligung der Förderabteilungen der neun Bundesländer unterlag zwei Ein-

schränkungen: Salzburg, als jenes Bundesland, in dem aktuell die Entscheidung 
über eine Öffnung der Förderung für gewerbliche Bauträger ansteht, war nicht in 
die Befragung einbezogen, und Vorarlberg begnügte sich mit einer Antwort auf die 
erste Frage des Fragebogens, weil derzeit die Leitung der Wohnbauförderungsab-
teilung nicht besetzt ist, und man der Meinung der neuen Leitung nicht vorgreifen 
wollte. 



 Öffnung der Wohnbauförderung für gewerbliche Bauträger bei Mietwohnungen 

Frage 2: 
Kurzfristige Folgen der 

Öffnung für die Nachfrager 
Hatte dieser Schritt in Ihrem Bundesland unmittelbar eher 
positive oder eher negative Konsequenzen für die Nach-
frager von Mietwohnungen? 

Antwort Wien: 
Weder positive noch negative Konsequenzen 

Antwort Oberösterreich: 
Eher positive Konsequenzen 

Antwort Tirol: 
Weiß nicht 
 

Frage 3: 
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten positiven 
Konsequenzen des genannten Schrittes aus der Sicht der 
Nachfrager von Mietwohnungen? 

Antwort Wien: 
Mehr Konkurrenz am Wohnungsmarkt. Besserverdienen-
de werden auch mit einer geförderten Wohneinheit ver-
sorgt. 

Antwort Oberösterreich: 
Größeres und breit gefächertes Angebot. Preisvergleiche 
zwischen gemeinnützigen Bauvereinigungen und gewerb-
lichen Bauträgern ermöglicht 

Antwort Tirol: 
-- 
 

Frage 4: 
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten negativen 
Konsequenzen des genannten Schrittes aus der Sicht der 
Nachfrager von Mietwohnungen? 

Antwort Wien: 
Wohnungen von gewerblichen Bauträgern sind in der 
Regel teurer als die der gemeinnützigen Bauträger 

Antwort Oberösterreich: 
Auf Grund der Verpflichtung zur Vorlage einer unwiderruf-
lichen Bank- und Zahlungsgarantie mindestens in Höhe 
der Baukosten werden mögliche negative Konsequenzen 
ausgeschlossen. 

Antwort Tirol: 
-- 
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Frage 5: 
Warum blieb der genannte Schritt Ihrer Ansicht nach 
weitgehend folgenlos für die Nachfrager von Mietwoh-
nungen? 

Antwort Wien: 
Durch die Einbeziehung eines größeren Kreises an Nach-
fragern blieb der genannte Schritt nicht folgenlos. 

Antwort Oberösterreich: 
-- 

Antwort Tirol: 
-- 
 

Frage 6: 
Längerfristige Folgen  

der Öffnung für das 
Fördersystem und die 

Wohnversorgung 

Welche längerfristigen Konsequenzen hat die Zulassung 
von gewerblichen Bauträgern zur Objektförderung im 
Mietwohnungsbau für das Fördersystem und die Wohn-
versorgung Ihres Bundeslandes? (denken Sie bitte z.B. 
an Aspekte wie Nachhaltigkeit auf der Finanzierungsebe-
ne, Erhaltungsqualität, Qualität der Verwaltung und Größe 
des Bestands der sozial gebundenen Wohnungen, Situa-
tion der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, usw.) 

Antwort Wien: 
Die Nachhaltigkeit auf der Förderungsebene scheint nicht 
garantiert (siehe Konkurs SEG11) Mangelnde Liquidität 
führte bereits zur Veräußerung von geförderten Wohn-
hausanlagen. Andere längerfristige Konsequenzen sind – 
im Vergleich mit der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
derzeit nicht auszumachen. 

Antwort Oberösterreich: 
• Weniger finanzielle Mittel für die gemeinnützigen Bau-

vereinigungen 
• Bei den Wohnungen der gewerblichen Bauträger 

kommt nach dem Auslaufen der Wohnbauförderung 
das WGG nicht zur Anwendung. 

Antwort Tirol: 
Die Erfahrung zeigt, dass der gemeinnützige Bauträger 
mehr Erfahrung und Routine in der Abwicklung des För-
deransuchens mitbringt (auch bei der Mietzinsbildung!). 
Grundsätzlich aber positive Erfahrung bezüglich der 
angeführten Aspekte 
 

                                                           
11 Vgl. Abschnitt 2.1 
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Frage 7: 
Was bei allfälligen Öffnungen 

zu beachten wäre 
Falls weitere Bundesländer ihre Mietwohnungsförderun-
gen für gewerbliche Bauträger öffnen, was sollten sie da-
bei besonders beachten? (denken Sie bitte an allfällige 
flankierende Maßnahmen auf förder- und wohnrechtlicher 
Ebene und/oder in sonstigen Bereichen) 

Antwort Wien: 
Durch Mietzinsobergrenzen sollte ein „Mitnahmeeffekt“ 
(bessere Ertragssituation des Bauträgers) verhindert wer-
den. Bei der Veräußerung von gefördert errichteten 
Wohnhausanlagen sollte ein Teil der Förderung rückge-
führt werden, um Veräußerungsgewinne zu vermeiden. 

Antwort Oberösterreich: 
• Bankgarantie zur Absicherung der Fertigstellung des 

Bauvorhabens 
• Einführung von Mietobergrenzen – z.B. von 3,30 € pro 

Monat in Oberösterreich 
• Verpflichtender Einsatz von Eigenmitteln des Förde-

rungswerbers 
• Lastenfreiheit hinsichtlich Darlehen des zu verbauen-

den Grundstückes zum Zeitpunkt der Zusicherung 
• Eigenes Bankkonto für jeweiliges Bauvorhaben mit 

Einschaurecht für Land und künftige Wohnungsnutzer 
• Förderung für Mietwohnungen nur dann, wenn das für 

die geförderte Baulichkeit verlangte Benützungsentgelt 
auf die Dauer der Laufzeit der Förderung nach den 
Entgeltbestimmungen des § 14 WGG 79 kalkuliert und 
verrechnet wird. 

Antwort Tirol: 
-- 
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Sicht der Bundesländer ohne Öffnung für Gewerbliche 4.2 

Frage 1: 
Motive für die Nichtöffnung Die Bundesländer Wien, Oberösterreich und Tirol haben 

die Objektförderung beim Bau von Mietwohnungen auch 
für gewerbliche Bauträger geöffnet. Warum hat Ihr Bun-
desland diesen Schritt nicht gesetzt? 

Antwort Burgenland: 
Gewerblichen Bauträgern steht, unabhängig von ihrem 
Sitz, lediglich der Zugang zu Wohnbauförderungsmitteln 
für die nachfolgende Begründung von Eigentum zu. Durch 
eine vorzulegende Erfüllungsgarantie soll die tatsächliche 
Errichtung des geförderten Objekts gewährleistet werden. 
Diese Vorgangsweise hat sich bewährt, und es konnte 
damit der Bedarf an zu schaffendem Wohnraum im Bur-
genland in den letzten Jahren sehr gut abgedeckt werden. 

Antwort Niederösterreich: 
Das Land Niederösterreich vertritt den Standpunkt, dass 
die gemeinnützige Wohnungswirtschaft im Rahmen des 
WGG am besten einen für breite Bevölkerungsschichten 
leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnungsbestand 
schafft. Sie bietet eine flächendeckende Versorgung an 
Mietwohnungen und orientiert sich nicht ausschließlich an 
marktwirtschaftlichen Gegebenheiten, sodass auch Miet-
wohnungen außerhalb des „Speckgürtels“ um Wien an-
geboten werden. 

Antwort Steiermark: 
• Nur beschränkte Fördermittel vorhanden 
• Eingespieltes Team mit gemeinnützigen Bauvereini-

gungen 
• Sicherheit in Abwicklung und Haftung 
• Der betreffende Schritt wurde im Bereich der umfas-

senden Sanierung gesetzt. 

Antwort Kärnten: 
Es stellt sich nicht die Frage, warum ein Bundesland die-
sen Schritt nicht gesetzt hat, sondern vielmehr wären die 
Hintergründe zu durchleuchten, die einige Bundesländer 
zu einer Öffnung bewogen haben. So lange sich aus ei-
nem solchen Schritt nicht erkennbare Vorteile sowohl für 
das Land als Förderungsgeber als auch für den einzelnen 
Mieter abzeichnen, besteht keine Veranlassung, die Öff-
nung der Objektförderung für private Bauträger voranzu-
treiben. 

Antwort Vorarlberg: 
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Es gibt in Vorarlberg traditionell einen geteilten Woh-
nungsmarkt, mit dem gute Erfahrungen gemacht worden 
sind: Mietwohnungen werden durch gemeinnützige Bau-
träger errichtet, Eigentum durch private. Tatsächlich gibt 
es davon eine Ausnahme im §6 der Wohnbaufondsrichtli-
nien, wonach es ein eingeschränktes Kontingent zur För-
derung privater Mietwohnungen gibt12, wodurch wir uns 
eine dämpfende Wirkung auf die Mietpreisentwicklung 
erhoffen. 
 

Frage 2: 
Nachdenken über eine  

mögliche Öffnung? 
Wird in Ihrem Bundesland derzeit über eine mögliche Öff-
nung der Objektförderung im Mietwohnungsbau für ge-
werbliche Bauträger nachgedacht? 

Antwort Burgenland: 
An eine mögliche Öffnung für gewerbliche Bauträger ist 
derzeit nicht gedacht, wenngleich die Thematik immer 
wieder angesprochen und diskutiert wird. 

Antwort Niederösterreich: 
Nein 

Antwort Steiermark: 
Nein 

Antwort Kärnten: 
Nein 
 

Frage 3: 
Gründe, die für bzw. gegen  

eine Öffnung sprechen 
Was sind die wichtigsten Gründe, die in Ihrem Bundes-
land für bzw. gegen eine mögliche Öffnung der Objektför-
derung im Mietwohnungsbau für gewerbliche Bauträger 
sprechen? 

Antwort Burgenland: 
• Kernpunkt der Diskussion ist, dass durch eine mögli-

che Ausweitung auf der Angebotsseite ein noch stärke-
rer Kostendruck auf die Anbieter zukommt, was letzt-
endlich zu einer Qualitätseinbuße im Wohnungsmarkt 
führen könnte. Eine augenscheinlich positive Belebung 
durch verschärften Wettbewerb könnte sich für die 
Nachfrager rasch ins Gegenteil verkehren. 

• Durch die Entscheidung, die gewerblichen  Bauträger 
beim Bau von Mietwohnungen auszuschließen, kön-
nen die Leerstehungskosten auf einem kalkulierbaren 

                                                           
12 Gemeint sind die in 2.9 genauer beschriebenen „Investorwohnungen“ 
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Niveau gehalten werden. Damit in Zusammenhang ist 
auch der Umstand zu sehen, dass eine Förderung nur 
möglich ist, wenn zumindest zwei Drittel Wohnungs-
werber namhaft gemacht werden, die die erforderli-
chen Fördervoraussetzungen erfüllen. 

Antwort Niederösterreich: 
Dafür spricht: 
• Vergrößerung des Angebots 
• Wettbewerb 
Dagegen spricht: 
• Keine Kostenwahrheit 
• Preisregulierung ausschließlich durch Angebot und 

Nachfrage 
• Keine sozialen Gesichtspunkte 
• Einschränkung der Mittel für gemeinnützige Bauverei-

nigungen, da Finanzmittel gleich bleiben 

Antwort Steiermark: 
Dafür spricht: 
• Baumaßnahmen im Altbestand: – Umbau oder Dach-

geschoßausbau im Rahmen der umfassenden Sanie-
rung 

Dagegen spricht: 
• Siehe Antwort auf Frage 1 (die drei ersten Punkte) 

Antwort Kärnten: 
Dafür spricht: 
• Vielleicht das eine oder andere Bauvorhaben 
Dagegen spricht: 
• Keine unmittelbare soziale Verantwortung im Rahmen 

wohnungspolitischer Zielsetzungen 
• Höheres Förderungsrisiko 
• Höherer bürokratischer Aufwand 
• Keine Gebarungskontrolle 
 

Frage 4: 
Mögliche kurzfristige  
Folgen einer Öffnung 

 für die Nachfrager 

Hätte eine Öffnung der Objektförderung im Mietwoh-
nungsbau für gewerbliche Bauträger in Ihrem Bundesland 
unmittelbar eher positive oder eher negative Konsequen-
zen für die Nachfrager von Mietwohnungen? 

Antwort Burgenland: 
Siehe Antwort auf Frage 3 (erster Punkt) 

Antwort Niederösterreich: 
Eher negative Konsequenzen 
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Antwort Steiermark: 
Weder positive noch negative Konsequenzen 

Antwort Kärnten: 
Weder positive noch negative Konsequenzen 
 

Frage 5: 
Was wären Ihrer Ansicht nach die wichtigsten positiven 
Konsequenzen des genannten Schrittes aus der Sicht der 
Nachfrager von Mietwohnungen? 

Antwort Burgenland: 
-- 

Antwort Niederösterreich: 
• Nachfrager von Mietwohnungen hätten ein größeres 

Angebot an Mietwohnungen, jedoch teilweise zu höhe-
ren Preisen. 

• Der vom NÖ WFG geforderte Standard wird auch im 
privaten Bereich erfüllt. 

Antwort Steiermark: 
-- 

Antwort Kärnten: 
-- 
 

Frage 6: 
Was wären Ihrer Ansicht nach die wichtigsten negativen 
Konsequenzen des genannten Schrittes aus der Sicht der 
Nachfrager? 

Antwort Burgenland: 
siehe Antwort auf Frage 3 (erster Punkt) 

Antwort Niederösterreich: 
Eher negativ ist, dass das Angebot der gemeinnützigen 
Bauträger zugunsten des privaten geförderten Angebots, 
das nicht der Preisbildung nach WGG unterworfen ist, 
verringert wird. Daraus folgen für den Mieter zum Teil 
höhere Mietkosten. 

Antwort Steiermark: 
-- 

Antwort Kärnten: 
-- 
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Frage 7: 
Mögliche längerfristige 

Folgen einer Öffnung für das 
Fördersystem und die 

Wohnversorgung 

Welche längerfristigen Konsequenzen hätte die Zulas-
sung von gewerblichen Bauträgern zur Objektförderung 
im Mietwohnungsbau für das Fördersystem und die 
Wohnversorgung Ihres Bundeslandes? (denken Sie bitte 
z.B. an Aspekte wie Nachhaltigkeit auf der Finanzie-
rungsebene, Erhaltungsqualität, Qualität der Verwaltung 
und Größe des Bestands der sozial gebundenen Woh-
nungen, Situation der Gemeinnützigen, usw.) 

Antwort Burgenland: 
siehe Antwort auf Frage 3 

Antwort Niederösterreich: 
• Die längerfristigen Konsequenzen wären, dass die 

Bedeutung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
verringert wird. 

• Erhaltung und Verwaltung der Gebäude würde mehr 
von den privaten Interessen der Eigentümer abhängen. 

• Ein einheitlicher Standard wäre nicht garantiert. 

Antwort Steiermark: 
• Einschränkung der Fördermittel für gemeinnützige 

Bauträger, die Eigenmittel einsetzen 
• Haftungsprobleme 

Antwort Kärnten: 
Die Komplexität im sorgsamen Umgang mit öffentlichen 
und privaten Mitteln würde sukzessive untergehen. 
 

Frage 8: 
Was bei allfälligen Öffnungen 

zu beachten wäre 
Worauf müsste bei einer Öffnung der Mietwohnungsförde-
rung Ihres Bundeslandes für gewerbliche Bauträger be-
sonders geachtet werden? (denken Sie bitte an allfällige 
flankierende Maßnahmen auf förder- und wohnrechtlicher 
Ebene und/oder in sonstigen Bereichen) 

Antwort Burgenland: 
-- 

Antwort Niederösterreich: 
Die Erfahrungen der Wohnungsnot früherer Jahrzehnte 
brachten ein System, das einen hohen Qualitätsstandard 
in Österreich für die untere breite Mittelschicht sichert. 
Wohnungsnot und Abhängigkeit von privater Willkür müs-
sen vermieden werden. Der Zweck der Wohnbauförde-
rung muss gesichert bleiben. Die Fördermittel dürfen nur 
bedarfsgerecht vergeben werden.  
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Antwort Steiermark: 
Die Antwort auf diese Frage erübrigt sich, da Neubau von 
Mietwohnungen für Gewerbliche in der Steiermark nicht 
vorgesehen ist. Statt dessen: Wohnbauscheck für Eigen-
tumswohnungen und Öffnung für Gewerbliche im Rahmen 
der „umfassenden Sanierung“ 

Antwort Kärnten: 
-- 
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Sicht der Konsumentenschützer 4.3 

Frage 1: 
Kurzfristige Folgen der 
bisherigen Öffnungen  

für die Nachfrager 

Bisher haben die Bundesländer Wien, Oberösterreich und 
Tirol die Objektförderung beim Bau von Mietwohnungen 
auch für gewerbliche Bauträger geöffnet. Hatte dieser 
Schritt unmittelbar eher positive oder eher negative Kon-
sequenzen für die Nachfrager von Mietwohnungen? 

Antwort der Mietervereinigung: 
Eher negative Konsequenzen 
 

Frage 2: 
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten positiven 
Konsequenzen des genannten Schrittes? 

Antwort der Mietervereinigung: 
Es zeigen sich derzeit KEINE positiven Konsequenzen 
 

Frage 3: 
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten negativen 
Konsequenzen des genannten Schrittes? 

Antwort der Mietervereinigung: 
• Geförderte errichtete Mietwohnungen werden letztlich 

verwertet, abverkauft oder zu überhöhten Mieten auf 
den Markt gebracht. 

• Private Bauträger missbrauchen die Förderschiene für 
Gewinnmaximierung. 

 

Frage 4: 
Längerfristige Folgen  
für die Fördersysteme  

und die Wohnversorgung 

Welche längerfristigen Konsequenzen hat die Zulassung 
von gewerblichen Bauträgern zur Objektförderung für das 
jeweilige Fördersystem und die Wohnversorgung? (den-
ken Sie bitte z.B. an Aspekte wie Nachhaltigkeit auf der 
Finanzierungsebene, Erhaltungsqualität, Qualität der 
Verwaltung und Größe des Bestands der sozial gebunde-
nen Wohnungen, Situation der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft, usw.)? 

Antwort der Mietervereinigung: 
• Verringerung des Mietwohnungsangebots bzw. der 

Anzahl leistbarer Mietwohnungen 
• Verringerung der Fördermittel für den tatsächlich miet-

rechtsgeschützten Bereich (WGG) 
• Verteuerung der Grundstückspreise 
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Frage 5: 
Sind weitere Öffnungen 

wünschbar? 
Sollten künftig auch andere Bundesländer ihre Mietwoh-
nungsförderungen für gewerbliche Bauträger öffnen? 

Antwort der Mietervereinigung: 
Eher nein 
 

Frage 6: 
Was bei allfälligen Öffnungen 

zu beachten wäre 
Falls weitere Bundesländer ihre Mietwohnungsförderun-
gen für gewerbliche Bauträger öffnen, was sollten sie da-
bei besonders beachten (denken Sie bitte an allfällige 
flankierende Maßnahmen auf förder- und wohnrechtlicher 
Ebene und/oder in sonstigen Bereichen)? 

Antwort der Mietervereinigung: 
• So lange im MRG die Mietzinsgrenzen und der An-

wendungsbereich nicht entsprechend geregelt sind, 
lehnt die Mietervereinigung diese Öffnung ab, da die 
Zielrichtung der privaten Bauträger mit den Förder-
zwecken derzeit nicht vereinbar ist. 
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Sicht der gemeinnützigen Bauträger 4.4 

Frage 1: 
Kurzfristige Folgen der 

bisherigen Öffnungen für die 
Gemeinnützigen 

Bisher haben die Bundesländer Wien, Oberösterreich und 
Tirol die Objektförderung beim Bau von Mietwohnungen 
auch für gewerbliche Bauträger geöffnet. Hatte dieser 
Schritt unmittelbar eher positive oder eher negative Kon-
sequenzen für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft? 

Antwort des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen: 
Sowohl negative als auch positive Konsequenzen 
 

Frage 2: 
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten positiven 
Konsequenzen des genannten Schrittes für die gemein-
nützige Wohnungswirtschaft der genannten Länder? 

Antwort des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen: 
• Bündnispartner aus dem gewerblichen Bereich in Sa-

chen Wohnbauförderung 
• Erhöhte rechtliche Sicherheit in Hinblick auf EU-

Konformität der Wohnbauförderung 
• Entlastung der Kapazität der gemeinnützigen Bauträ-

ger in Phasen des Bauhochs (wie z.B. in der Mitte der 
1990er Jahre) 

 

Frage 3: 
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten negativen 
Konsequenzen des genannten Schrittes für die gemein-
nützige Wohnungswirtschaft der genannten Länder? 

Antwort des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen: 
• Verstärkte Konkurrenz allgemein 
• In der gewerblichen Wohnwirtschaft besteht häufig 

eine wirtschaftlich/betriebliche Verbindung zwischen 
Bauträger und Baugewerbe, die im gemeinnützigen 
Bereich rechtlich untersagt ist. Diese Verbindung bei 
gewerblichen Trägern ermöglicht einen zusätzlichen 
Preisdruck auf den gemeinnützigen Bereich, der in der 
Folge zu Qualitätsverlusten führt. 

• Die Öffnung für gewerbliche Bauträger erfolgte vor 
dem Hintergrund einer - gewünschten bzw. erforderli-
chen - Steigerung der Bauleistung und intensivierten 
Förderung. Im Zusammenhang damit wurden Kapazi-
täten aufgebaut, die nach Rückgang der (erforderli-
chen) Bauleistung die Konkurrenz um Projekte und 
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Förderungsmittel verschärfen - mit allen negativen 
Konsequenzen wie Konkursen, die im Immobilienbe-
reich gravierende Folgen für Kunden haben können. 

• Teilweise Imageschaden für GBVs bei den Kunden, da 
diese nicht immer darüber im Bilde sind, ob sie bei ei-
nem gemeinnützigen oder gewerblichen Träger woh-
nen/kaufen und (negative) Praktiken der gewerblichen 
Bauträger den gemeinnützigen Akteuren anlasten 

• Teilweise Imageschaden in der Öffentlichkeit nach 
Problemen in der gewerblichen Wohnungswirtschaft 
und Verwechslungen gemeinnützige/gewerbliche Bau-
träger 

 

Frage 4: 
Längerfristige Folgen der 
bisherigen Öffnungen für  

die Fördersysteme und  
die Wohnversorgung 

Welche längerfristigen Konsequenzen hat die Zulassung 
von gewerblichen Bauträgern zur Objektförderung für das 
jeweilige Fördersystem und die Wohnversorgung? (den-
ken Sie bitte z.B. an Aspekte wie Nachhaltigkeit auf der 
Finanzierungsebene, Erhaltungsqualität, Qualität der 
Verwaltung und Größe des Bestands der sozial gebunde-
nen Wohnungen, Position der Nachfrager auf dem Woh-
nungsmarkt, usw.)? 

Antwort des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen: 
• Für gewerbliche Bauträger ist eine soziale Bindung 

geförderter Mietwohnungen nur auf „Förderungsdauer“ 
(=üblicherweise Zeitraum der Darlehensrückzahlung) 
möglich, während bei gemeinnützigen Trägern Mieten-
beschränkungen nach Auslaufen der Förderung eben-
so erhalten bleiben wie ein System, das eine nachhal-
tige Erhaltung und Verbesserung des Bestandes er-
möglicht. 

• Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft kann durch die 
Verpflichtung zu (Re-)Investitionen in Neubau und Er-
haltung als Sozial- bzw. Zweckkapital betrachtet wer-
den. Förderung von gemeinnützigen Projekten bedeu-
tet damit Schaffung von künftigem Wohnbaukapital, 
während Förderung des gewerblichen Bereiches diese 
Effekte nicht aufweist. 

• Während die gemeinnützige Wohnungswirtschaft die 
drei Funktionen des Realitätenwesens (Bauträger-
schaft, Vermietung, Verwaltung) in systematischer und 
langfristiger Verbindung betrachtet und ausübt, sowie 
entsprechende Erfahrungen darin aufzuweisen hat, 
werden in der gewerblichen Immobilienwirtschaft diese 
Funktionen tendenziell eher von unterschiedlichen 
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Trägern wahrgenommen. Damit verbunden ist eine 
Nutzen- und Gewinnmaximierung nach unterschiedli-
chen, kurzfristigen Kalkülen, was zu „Bruchstellen“ und 
Ineffizienz etwa im Hinblick auf Qualität und Erhaltung 
des Bestandes, aber auch hinsichtlich der Vermietbar-
keit, des sozialen Klimas und der Wohnzufriedenheit in 
einzelnen Bauten führt. 

• Bei gewerblichen Trägern fehlt die wirtschaftliche Basis 
für eine langfristige Bewirtschaftung im Mietwohnungs-
bau. Tendenziell kann das zu Umgehungspraktiken bei 
der Vermietung führen. 

 

Frage 5: 
Sind weitere Öffnungen 

wünschbar? 
Sollten künftig auch andere Bundesländer ihre Mietwoh-
nungsförderungen für gewerbliche Bauträger öffnen? 

Antwort des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen: 
Aus Sicht der gemeinnützigen Bauvereinigung muss man 
mit „eher nein“ antworten, obwohl es auch einige „gute 
Gründe“ gibt, die dafür sprechen, und zwar: 
• der wohnwirtschaftliche Grund der Bewältigung von 

Bedarfsspitzen 
• der politische Grund der Schaffung von Bündnispart-

nern zur Absicherung der Wohnbauförderung 
• der rechtliche Grund der Erhöhung der EU-Konformität 

der Wohnbauförderung 
 

Frage 6: 
Was bei allfälligen Öffnungen 

zu beachten wäre 
Falls weitere Bundesländer ihre Mietwohnungsförderun-
gen für gewerbliche Bauträger öffnen, was sollten sie da-
bei besonders beachten (denken Sie bitte an allfällige 
flankierende Maßnahmen auf förder- und wohnrechtlicher 
Ebene und/oder in sonstigen Bereichen)? 

Antwort des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen: 
• Kontrolle der Unternehmensbonität bei Vergabe von 

Förderungsmitteln 
• Sicherheitsmechanismen für Wohnungswerber und 

Bewohner 
• Kontrolle während der Bewirtschaftungsphase 
• Ausschluss von Insichgeschäften (Verbot der Beauf-

tragung von Mutter-/Tochtergesellschaften mit Bauauf-
trägen durch geförderte Bauträger) 
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Zusammenfassung aus der Sicht des SRZ 5. 
 
 

Die aktuelle Situation in den 
einzelnen Bundesländern 

Die Erhebungen in den einzelnen Bundesländern haben 
gezeigt, dass jedes der Länder seine Neubau- und Er-
werbsförderung auf die eine oder andere Weise auch für 
gewerbliche Bauträger geöffnet hat. In drei Fällen (Wien, 
Oberösterreich und Tirol) besteht ein direkter Zugang zur 
Objektförderung für Mietwohnungen und in einem weite-
ren Land (Vorarlberg) wurde als ein funktionelles Äquiva-
lent zur direkten Mietwohnungsförderung für Gewerbliche 
ein Investorenmodell installiert, bei dem der Ersterwerb 
von gewerblich errichteten und zur Vermietung bestimm-
ten Eigentumswohnungen gefördert wird. 

In den übrigen Ländern wird mittels direkter Objektförde-
rung oder auf Basis eines sogenannten Wohnbauschecks 
der eigennutzungsbezogene Ersterwerb von neu errichte-
tem Eigentum und/oder von älteren Eigentumswohnun-
gen gefördert. Auch von der zuletzt erwähnten Subven-
tionierung des Erwerbs von Eigentumswohnungen aus 
dem Bestand profitieren die gewerblichen Bauträger auf 
indirekte Wiese, wird doch dadurch die Nachfrage am 
Sekundärmarkt der Eigentumswohnungen belebt, was 
sich auch positiv auf den Wert des neu angebotenen Ei-
gentums auswirkt. 

 
Das Hauptergebnis  

der Expertenbefragung 

Fasst man die bei der Erhebung in den einzelnen Bun-
desländern und bei der schriftlichen Expertenbefragung 
erzielten Resultate zusammen, dann kommt man zu dem 
Ergebnis, 

• dass die bisherigen Erfahrungen mit der Öffnung des 
Zugangs von gewerblichen Bauträgern zur Wohnbau-
förderung weit eher negative als positive wohnungspo-
litische Effekte zeigen, 

• dass es nur sehr wenige Überlegungen gibt, die weite-
re wie immer geartete Öffnungen der Neubauförderung 
für gewerbliche Bauträger nahe legen, während eine 
Reihe von sehr guten Gründen gegen ein solches Vor-
gehen sprechen, 

• und dass daher derzeit in keinem der Bundesländer 
konkrete Absichten betreffend zusätzliche Öffnungen 
der Neubauförderung für gewerbliche Bauträger be-
stehen. 

Im folgenden gilt es zunächst die positiven und negativen 
Erfahrungen mit den bereits vollzogenen Öffnungen der 
Mietwohnungsneubauförderung zusammenzufassen. An-
schließend sind die für bzw. gegen weitere Öffnungen 
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sprechenden Argumente darzustellen und zuletzt sollen 
in systematischer Gliederung jene flankierenden Maß-
nahmen angeführt werden, welche bei allfälligen weiteren 
Öffnungen der Neubauförderung für gewerbliche Bauträ-
ger unbedingt in Erwägung zu ziehen wären. 

 
 
 
 

Drei scheinbar positive 
Effekte bisheriger Öffnungen 

Sämtliche bisher gestarteten Versuche einer Öffnung der 
Neubauförderung im Mietwohnungssektor waren durch 
das Motiv der „Gleichbehandlung“ von gemeinnützigen 
und gewerblichen Bauträgern inspiriert und führten nach 
Aussage der jeweiligen Wohnbauförderungsabteilungen 
zu drei positiven Effekten: 

1. wurde die Konkurrenz der Anbieter belebt, 
2. konnte man in Zeiten erhöhten Wohnungsbedarfs das 

Angebot an gefördertem Wohnraum ausweiten, 
3. gelang es dabei, ein größeres Angebot für besser ver-

dienende Haushalte auf den Markt zu bringen. 

Relativierung der  
scheinbar positiven Effekte 

Dem zweitgenannten Punkt ist zwar zuzustimmen, man 
kann sich aber natürlich fragen, ob nicht auch die Ge-
meinnützigen zu einer entsprechenden Ausweitung der 
Bautätigkeit in der Lage gewesen wären. Die beiden an-
deren Punkte müssen noch energischer relativiert wer-
den: 

Im Hinblick auf Punkt 1 (die Belebung der Konkurrenz) ist 
erstens darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Erfah-
rungen die „Hecht-im-Karpfenteich-Hypothese“ nicht sehr 
gut bestätigen. Denn zum einen agieren die Gewerblichen 
teilweise in einem anderen Preissegment als die Gemein-
nützigen und zum anderen wird berichtet, dass sich viele 
von ihnen dem von den Gemeinnützigen vorgegebenen 
Preisniveau anpassen.13 Zweitens sind jene Einwände 
ernst zu nehmen, die darauf hinweisen, dass der von 
manchen gewerblichen Bauträgern ausgeübte Preisdruck 
zum Teil auf ungleichen Geschäftsbedingungen beruht14 
und zum Teil auf Kosten der Qualität der Wohnungs-
produktion geht. Denn jene Gewerblichen, welche die von 
ihnen errichteten Gebäude später nicht selbst verwalten, 
können bedenkenlos die Baukosten zu Lasten eines um-
so höheren Instandhaltungserfordernisses in späteren 
Bestandsjahren senken.15 

                                                           
13 Vgl. die Ausführungen in 2.6 
14 Vgl. Abschnitt 4.4, Antwort auf Frage 3 
15 Vgl. Abschnitt 4.4, Antwort auf Frage 4 
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Die im Punkt 3 angesprochene Forcierung eines beson-
deren, schon durch die unterschiedliche Bauträgerschaft 
von der übrigen Wohnungsproduktion abgespaltenen An-
gebots für besser Verdienende ist sehr problematisch, 
weil sie die ohnehin vorhandenen Tendenzen zur sozial-
räumlichen Segregation verstärkt. Wohnbauförderung 
kann nur dann als mächtiges Instrument zur Verhinderung 
von sozialen Ghettos fungieren, wenn sie sicher stellt, 
dass 

• die Wohnungsproduktion durch ein generell hohes 
Qualitätsniveau gekennzeichnet ist, 

• und einkommensspezifische Differenzierungen der 
Wohnkosten nicht schon auf der Ebene der Angebots-
preise, sondern erst bei den Mieten (durch Subjektför-
derung oder einkommensabhängige Gestaltung der 
Wohnkosten) zum Tragen kommen. 

Negative Erfahrungen  
bei bisherigen Öffnungen 

Bei der folgenden Auflistung der negativen Erfahrungen 
mit bereits vollzogenen Öffnungen der Mietwohnungs-
neubauförderung für gewerbliche Bauträger sind ergän-
zend zu den eben erwähnten Relativierungen von nur 
scheinbar positiven Effekten vor allem zwei Punkte zu 
nennen: 

Erstens zeigt die Praxis16, dass vor allem die kleineren, in 
Zeiten steigender Nachfrage kurzzeitig am Markt agieren-
den und dann wieder von der Bildfläche verschwindenden 
Gewerblichen bei weitem nicht so professionell agieren 
wie die seit vielen Jahren mit der Abwicklung von geför-
derten Projekten beschäftigten Gemeinnützigen, was 
nicht nur in den Förderabteilungen der Länder Probleme 
schafft, sondern zum Teil auch Unannehmlichkeiten für 
die Wohnungswerber bzw. Bewohner der betreffenden 
Wohnprojekte mit sich bringt. 

 
 
 

Geringere Professionalität 
vieler Gewerblicher 

 
 

Förderung von Gewerblichen 
vermindert die Nachhaltigkeit 

des Fördersystems 

Zweitens wird sehr deutlich, dass der wachsende Anteil 
von gewerblichen Bauträgern am Förderkuchen eine ech-
te Gefahr für die bislang (noch) vergleichsweise hohe 
Nachhaltigkeit des heimischen Fördersystems mit sich 
bringt. Bei diesem vor allem von den Interessenvereini-
gungen der Konsumenten und der gemeinnützigen Bau-
träger, aber auch von einigen Ländern ins Spiel gebrach-
ten Einwand geht es vorrangig um drei hier nur stichwort-
artig ansprechbare Problemkreise: 

                                                           
16 Vgl. Abschnitt 2.6, aber auch die Antwort Tirols auf Frage 6 in Abschnitt 4.1 
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1. Bei gewerblichen Bauträger ist die soziale Bindung 
geförderter Mietwohnungen üblicherweise nur während 
der Förderungsdauer, d.h. im Zeitraum der Darlehens-
rückzahlung gegeben, während bei gemeinnützigen 
Trägern die Mietenbeschränkungen auch nach Auslau-
fen der Förderung erhalten bleiben. 

2. Neben diesem gewissermaßen „planmäßig“ eintreten-
den langfristigen Verlust von sozial gebundenem 
Wohnraum kam es gerade in der letzten Zeit (vor allem 
in Wien) aufgrund von Liquiditätsproblemen gewerbli-
cher Bauträger zur Veräußerung von geförderten 
Wohnungen und damit zu unvorhergesehenen Abgän-
gen aus dem Sozialwohnungsbestand. 

3. Die Gemeinnützigen repräsentieren infolge der ihnen 
auferlegten Gewinnentnahmebeschränkung und Ver-
mögensbindung (§§ 10 und 11 WGG) im Unterschied 
zu den gewerblichen Bauträgern ein auch dem künfti-
gen Bau von geförderten Wohnungen zugute kom-
mendes Sozialkapital, das wesentlich zur Stärkung der 
Selbstfinanzierungskraft des sozialen Wohnbaues bei-
trägt. 

Vorbehalte gegen weitere 
Öffnung beruhen nicht auf 

moralisierender Kritik an den 
Gewerblichen, ... 

 
 
 

... sondern auf systemischen 
Überlegungen 

Um Missverständnisse zu vermeiden, ist zu betonen, dass 
diese drei im Zentrum der Vorbehalte gegen weitere Öff-
nungen der Wohnbauförderung für Gewerbliche stehen-
den Argumente keinerlei moralisierende Bewertung im 
Sinne eines an die Gewerblichen gerichteten Vorwurfs 
von zu starker Renditeorientiertheit oder zu gering ent-
wickeltem sozialen Engagement implizieren! Das Argu-
ment ist vielmehr ein rein systemisches, denn für die ak-
tuelle Konstruktion der Fördersysteme ist die Gemeinnüt-
zigkeit der Bauträger ein wesentliches Instrument zur Mi-
nimierung der kontinuierlichen Zuschusspflicht des Steu-
erzahlers und zur maximalen Annäherung an den Ideal-
zustand eines weitestmöglich in sich geschlossenen Fi-
nanzierungskreislaufs der Förderung.17 

Wie ernst (weil potentiell systemgefährdend) die unter das 
Stichwort „Nachhaltigkeit“ zu subsumierenden Probleme 
sind, zeigen nationale wohnwissenschaftliche Analysen 
und internationale Vergleichsstudien18, welche belegen, 
dass die Nachhaltigkeit der österreichischen Wohnbau-

                                                           
17 Vgl. auch die diesbezüglichen Ausführungen in 2.7 
18 Vgl. etwa: Blaas, W., Wieser, R. (2003): Wohnwirtschaftliche und volkswirtschaftli-

che Probleme durch Kürzung der Wohnbauförderung, sowie: Czasny, K., Bständig, 
G., Hajek, J. (2004): Internationaler Vergleich wohnbezogener Transfers 
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förderung in den letzten Jahren deutlich gesunken ist19, 
wobei allerdings betont werden muss, dass sie auch auf 
ihrem nunmehr niedrigeren Niveau eine der größten, auch 
im Ausland vielfach bewunderten Stärken des heimischen 
Wohnversorgungssystems darstellt und ganz wesentlich 
dazu beiträgt, dass es Österreich gelingt, mit einem ver-
gleichsweise niedrigen Förderaufwand eine sehr hohe 
Qualität der Wohnversorgung zu erreichen. 

 
 

Argumente gegen weitere 
Öffnungen der Förderung  

für Gewerbliche 

Wenn nun in der Folge die auf eine mögliche weitere Öff-
nung der Neubaubauförderung für gewerbliche Bauträger 
bezogenen Argumente zusammengefasst werden, gilt es 
zunächst auf die gegen einen derartigen Schritt spre-
chenden Überlegungen einzugehen. 

Die Darstellung dieser Gegenargumente kann sehr kurz 
gehalten werden, da sie sich durchwegs aus den soeben 
referierten negativen Erfahrungen mit bereits vollzogenen 
Öffnungen der Förderung speisen. Im Zentrum der dies-
bezüglichen Gedanken stehen die Überlegungen zu der 
bei der Subvention von Gewerblichen fehlenden förderpo-
litischen Nachhaltigkeit, wobei man ergänzend ins Treffen 
führt, dass die Förderung der gewerblichen Wohnungs-
produktion nicht nur eine in sich nicht nachhaltige Ausga-
be darstellt, sondern zugleich auch einen Mittelabzug (al-
so eine Schwächung!) für das System der nachhaltigen 
Produktion von Sozialwohnungen bedeutet.20  

Die Förderabteilungen der Länder ergänzen diese funda-
mentalen Einwände durch Hinweise auf größeren büro-
kratischen Aufwand und höheres Förderrisiko, während 
der Verband der Gemeinnützigen bei vermehrter Aus-
schüttung von Subventionen an den aus seiner Sicht ver-
stärkt von konsumentenfeindlichen Praktiken und wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten gekennzeichneten Sektor 
der Gewerblichen einen Imageschaden für den gesamten 
geförderten Wohnbau befürchtet, da die mit problemati-
schen Anbietern konfrontierten Konsumenten oft nicht 
darüber im Bilde sind, ob es sich jeweils um gewerbliche 
oder gemeinnützige Bauträger handelt.21 

                                                           
19 Ursachen dafür sind neben der zunehmenden Öffnung der Förderung für gewerbli-

che Bauträger unter anderem der zeitweilige Übergang von Darlehensförderungen 
zu Annuitätenzuschüssen, sowie der Verkauf von aushaftenden Förderdarlehen 
samt zweckentfremdeter Verwendung der Verkaufserlöse. 

20  Vgl. Abschnitt 4.2, Antworten von NÖ und Bgld auf Frage 3 
21 Vgl. Abschnitt 4.4, Antwort auf Frage 3 
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Nun zu den Argumenten, die für eine mögliche weitere 
Öffnung der Neubaubauförderung für gewerbliche Bau-
träger sprechen. Es sind dies zum einen die bereits zuvor 
relativierten Aspekte einer Vergrößerung des Angebots 
und der Konkurrenz, zum anderen drei in nobler Fairness 
vom Verband der Gemeinnützigen ins Spiel gebrachte 
Überlegungen betreffend 

Argumente für  
weitere Öffnungen 

• die Gewinnung von Bündnispartnern aus dem gewerb-
lichen Bereich für die Verteidigung der immer wieder 
von unüberlegten Einsparphantasien bedrohten Wohn-
bauförderung, 

• die Erzielung von erhöhter rechtlicher Sicherheit im 
Hinblick auf die EU-Konformität der Wohnbauförde-
rung. 

• und die Entlastung der Kapazität der gemeinnützigen 
Bauträger in Phasen erhöhten Wohnungsbedarfs22. 

Relativierung der für weitere 
Öffnungen ins Treffen 
geführten Argumente 

Das erste dieser drei Argumente ist nicht sehr zugkräftig. 
Denn es liegt auf der Hand, dass die gewerblichen Bau-
träger auch bei Fortschreibung der aktuellen Zugangsbe-
dingungen, also ohne jede zusätzliche Öffnung der 
Wohnbauförderung, von deren möglichst ungeschmäler-
tem Weiterbestand profitieren und daher nicht erst durch 
weitere Zugeständnisse als Bündnispartner gewonnen 
werden müssen. 

Die zweite Überlegung ist ernster zu nehmen, zeigen 
doch die Erfahrungen der Vergangenheit, dass man auf 
EU-Ebene formalen Kriterien der Zugangsgerechtigkeit 
immer wieder den Vorzug gibt vor inhaltlichen Überlegun-
gen, wie etwa jener des Sicherstellens der Nachhaltigkeit 
von vorhandenen und gut eingespielten Versorgungssy-
stemen. Von „vorauseilendem Gehorsam“ ist jedoch ab-
zuraten. Die Devise sollte eher lauten: abwarten und er-
forderlichenfalls entsprechend strenge Öffnungsbestim-
mungen zu installieren, welche negative Folgewirkungen 
so weit wie möglich verhindern können.23 

Beim dritten Argument schließlich sei an die zuvor aufge-
zählten negativen Erfahrungen erinnert, welche zeigen, 
dass die Entlastung der Gemeinnützigen in Phasen ver-
stärkter Wohnungsnachfrage sehr teuer erkauft wurde. Es 
ist daher nochmals zu fragen, ob man künftigem Zusatz-
bedarf nicht besser durch entsprechende Ausweitungen 
des Angebots der Gemeinnützigen begegnen sollte. 

 
22 Vgl. Abschnitt 4.4, Antwort auf Frage 5 
23 Vgl. die nachstehende Aufzählung von flankierenden Maßnahmen 



 Öffnung der Wohnbauförderung für gewerbliche Bauträger bei Mietwohnungen 

Selbstverständlich würde das der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft ein erhöhtes Maß an Flexibilität und Risi-
kobereitschaft abverlangen. Ein derart gesteigertes En-
gagement ist jedoch unbedingt zu fordern, denn die Ge-
meinnützigen würden es sich zu leicht machen, wenn sie 
das Risiko der Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten in 
Phasen erhöhten Wohnungsbedarfs auf die Gewerblichen 
abwälzten, um diesen danach in den unweigerlich folgen-
den Jahren des Nachfragerückgangs aus der bequemen 
Zuschauerloge heraus bei ihren Bremsversuchen und den 
damit verbundenen Unfällen zusehen zu können. 

Eine auf die Auslagerung an gewerbliche Bauträger ver-
zichtende, d.h. in förderpolitischer Hinsicht nachhaltige 
Bewältigung von Bedarfsschwankungen müsste aber 
nicht nur zusätzliche Anforderungen an die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft stellen, sondern würde auch ver-
mehrte Anstrengungen seitens der Wohnungspolitik im-
plizieren: Um nämlich die Flexibilität und Risikobereit-
schaft der Gemeinnützigen nicht in einem unnötig hohen 
Ausmaß zu fordern, wäre eine weiter vorausschauende 
Förderpolitik erforderlich, die auf zusätzliche Bemühun-
gen um noch genauere Marktbeobachtung und Bedarfs-
prognosen gestützt, allzu abrupte Schwankungen im 
Ausmaß der erforderlichen Wohnungsproduktion vermei-
det und durch beherzten Einsatz ihres flankierenden bo-
den- und mietenrechtlichen Instrumentariums für mög-
lichst stabile Rahmenbedingungen der Wohnungsproduk-
tion sorgt. 

 
Flankierende Maßnahmen  

bei allfälligen weiteren 
Öffnungen 

Abschließend sind nun noch jene bei einer allfälligen Öff-
nung der Neubauförderung für gewerbliche Bauträger in 
Erwägung zu ziehenden flankierenden Maßnahmen zu-
sammenzufassen, welche entweder bereits in einem oder 
mehreren Ländern praktiziert werden, oder aus Sicht der 
befragten Experten überlegenswert sind. Eine systemati-
sche Gliederung dieser Maßnahmen ergibt folgendes 
Bild: 

Mögliche und z.T. bereits 
praktizierte Maßnahmen  

auf Länderebene 

1. Vorschriften für die Vergabe von geförderten Wohnun-
gen, wobei neben einer Einkommensprüfung auch an-
dere soziale Kriterien, sowie die Berücksichtigung der 
Wartezeit des Wohnungswerbers in Frage kämen. 

2. Regeln zur Mietzinsbildung (Mietzinsobergrenzen, 
Anwendung der Entgeltbestimmungen des § 14 WGG) 

3. Bestimmungen zum Mieterschutz, wie etwa Verpflich-
tung zum Abschluss unbefristeter Mietverträge 
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4. Maßnahmen zur finanziellen Absicherung des För-
dergebers und der Wohnungswerber, wie z.B.: 
• Kontrolle der Unternehmensbonität bei Vergabe 

der Fördermittel 
• Verpflichtung zur Vorlage einer unwiderruflichen 

Bank- und Zahlungsgarantie mindestens in Höhe 
der Baukosten zur Absicherung der Fertigstellung 
des Bauvorhabens 

• Bestätigung der Lastenfreiheit des zu verbauenden 
Grundstückes hinsichtlich Darlehen zum Zeitpunkt 
der Zusicherung 

• Einrichtung eines eigenen Bankkontos für das je-
weilige Bauvorhaben mit Einschaurecht für das 
Land und die künftigen Wohnungsbenützer 

• Gewährung der Förderung nur unter der Bedin-
gung, dass für mindestens 2/3 der Wohnungen 
Wohnungswerber mit Förderberechtigung namhaft 
gemacht werden können 

• Vermeidung von Veräußerungsgewinnen durch 
Verpflichtung zur Rückführung eines Teils der För-
derung im Falle der Veräußerung von gefördert er-
richteten Wohnhausanlagen 

5. Vorschriften zur Verhinderung von Mitnahmeeffekten, 
wie zum Beispiel: 
• Zuteilung von Fördermitteln nur dann, wenn alle 

Wohnungen des jeweiligen Bauvorhabens zur För-
derung eingereicht sind (verhindert, dass die attrak-
tiven Wohnungen frei finanziert und nur die ‚La-
denhüter’ mit Förderung vermarktet werden) 

• Verpflichtender Einsatz von Eigenmitteln 

6. Raumordnungs- und wohnungspolitische Vorgaben 
wie zum Beispiel 
• Sicherstellung, dass sich die geförderte Bautätig-

keit auch auf periphere und/oder weniger kaufkräf-
tige Regionen erstreckt 

• Mindestbebauungsdichte 
• Barrierefreiheit 

Mögliche Maßnahmen  
auf Bundesebene 

Neben den bisher angeführten, größtenteils auf Länder-
ebene realisierbaren Punkten sind auch weitergehende 
flankierende Maßnahmen denkbar, die ein bundesge-
setzliches Vorgehen erfordern würden. Solche Vorkeh-
rungen müssten dort (und nur dort!), wo die Gewerblichen 
mit Mitteln der Wohnbauförderung arbeiten, die Rahmen-
bedingungen für ihre Aktivitäten, soweit es rechtlich mög-
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lich ist, an jene Regulierungen annähern, welche der Tä-
tigkeit der Gemeinnützigen zugrunde liegen. 

Die diesbezüglichen Maßnahmen müssten vor allem in 
einer Ausdehnung des Anwendungsbereiches des MRG 
und in einer Festlegung von klaren Mietzinsgrenzen be-
stehen, um zu verhindern, dass nach Auslaufen der För-
dermaßnahmen freie Mieten verlangt werden können. 
Ohne solche bundesgesetzliche Regelungen24 werden die 
oben angeführten Nachhaltigkeitsbedenken nochmals 
verstärkt. Echte Nachhaltigkeit kann jedoch auch durch 
die eben erwähnten bundesgesetzlichen Regelungen 
nicht gesichert werden. Sie ist aufgrund der vorhandenen 
rechtlichen Rahmenbedingungen verfassungskonform nur 
von den gemeinnützigen Bauvereinigungen zu gewährlei-
sten, weil nach Ablauf der Förderungsdauer gegenüber 
gewerblichen Bauträgern keine Möglichkeit der Mietenbe-
schränkung bzw. der Vermögensbindung etc. mehr be-
steht. 

 
 

Warnung vor 
Mietausfallsgarantien 

Nach dieser Liste der in Erwägung zu ziehenden flankie-
renden Maßnahmen sei zuletzt noch vor einer unbedingt 
zu unterlassenden Fördervereinbarung gewarnt. Es han-
delt sich dabei um Mietausfallsgarantien für gewerbliche 
Bauträger oder private Investoren, mit denen man, wie 
Abschnitt 2.9 zeigte, in Vorarlberg sehr schlechte Erfahr-
ungen gemacht hat. 

                                                           
24  Vgl. Abschnitt 4.3, Antwort auf Frage 6 
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